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Gratwanderung zwischen Schutz und Freiheit – 

Voraussetzungen für freiheitsentziehende Maß-

nahmen im stationären und ambulanten Bereich 
 

Vorwort 
 

Die Meldungen in Zeitungsartikeln und Fernsehberichten von 

älteren und pflegebedürftigen Menschen in Heimen, die mor-

gens in einen Sessel oder Rollstuhl gesetzt und dort „festge-

bunden“ werden, um dort viele Stunden lang einfach still zu 

sitzen, mehren sich. Ebenso mehren sich Meldungen, wo-

nach Menschen in Heimen Beruhigungsmittel bekommen, 

um so einem Weglaufdrang entgegen zu wirken. Entspre-

chende Berichte aus der ambulanten Betreuung, also bei 

häuslicher Pflege durch ambulante Pflegedienste oder fami-

liäre Pflege, sind weniger bekannt. Meist wird von Seiten der 

Berichterstatter unterstellt, dass ein solches Vorgehen auf 

eine personelle Unterbesetzung zurück zu führen sei oder 

auf Unmenschlichkeit oder Gleichgültigkeit beruhe, mit der 

Pflege hierzulande durchgeführt werde. 

Spricht man mit Pflegekräften, verneinen diese zwar nicht, 

dass eine bessere personelle Besetzung Einiges ändern 

würde. Vor allem aber hört man immer wieder die Angst vor 

Haftungsrisiken, d. h. die Besorgnis, zur Verantwortung ge-

zogen zu werden, wenn den Pflegebedürftigen etwa durch 

einen Sturz oder durch Weglaufen etwas passiert. Nicht zu-

letzt empfinden sehr viele Pflegende auch eine moralische 

Verpflichtung, die ihnen anvertrauten pflegebedürftigen Men-

schen gerade wegen ihres Gesundheitszustandes oder einer 

Behinderung umfassend zu schützen. Dabei bleibt das Recht 

auf Freiheit, Selbständigkeit und Selbstverwirklichung, das 

auch für Kranke und Behinderte besteht, oft unberücksichtigt. 

Dieser Fürsorgezwang wird dadurch verstärkt, dass auch die 

Angehörigen der Pflegebedürftigen vom Pflegepersonal er-

warten, dass es durch freiheitsentziehende Maßnahmen 

schützend agiert.  

Die Situation lässt sich in folgendem Satz zusammenfassen: 

Es ist immer eine Gratwanderung zwischen dem Recht des 

Betroffenen auf Selbstbestimmung, auf Achtung seiner Men-
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schenwürde und der Handlung, die seinem Schutz dienen 

soll1. 

Die Broschüre soll die rechtlich relevanten Aspekte dieser 

„Gratwanderung“ aufzeigen. Die rechtlichen Voraussetzun-

gen für die Durchführung freiheitsentziehender Maßnahmen 

in der stationären und ambulanten Versorgung werden 

ebenso erläutert wie überblickartig die Fragen der Haftung 

des Pflegepersonals beispielsweise bei aufgetretenen Kör-

perschäden. Die Broschüre richtet sich an Betroffene sowie 

Angehörige, rechtliche Betreuer, Vorsorgebevollmächtigte, 

aber auch Pflegende. 

In der Darstellung ist der besseren Lesbarkeit wegen die 

männliche Form gewählt. Selbstverständlich sind auch alle 

Bewohnerinnen ambulanter und stationärer Wohnformen und 

Pflegerinnen etc. angesprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 So Böhm, Cornelia/Fisch,Petra/Pohl,Dagmar; Fixierung im Pflegealltag, in Die  

  Schwester/Der Pfleger, 1999, Seite 330 (331). 
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1 Was versteht man unter freiheitsentziehen-

den Maßnahmen? 
 

1.1 Freiheitsrechte nach dem Grundgesetz 
 

Um zu erklären, wann und durch welche Handlungen eine 

Person in ihrer Freiheit eingeschränkt wird und unter wel-

chen Voraussetzungen dies überhaupt zulässig ist, muss 

zuvor geklärt werden, welche Formen von „Freiheit“ es gibt 

und ob und wie sie durch unsere Rechtsordnung geschützt 

werden. 

In Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 1 des Grundgesetzes 

(GG) sind recht umfassende Freiheitsrechte festgelegt. So 

schützt Artikel 2 Absatz 1 GG die allgemeine Handlungsfrei-

heit. Sie gestattet jedem, zu tun und zu lassen, was er möch-

te, soweit andere dadurch nicht in ihren Rechten beschränkt 

werden.  

Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 GG gewährt 

das sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht. Es 

schützt die engere persönliche Lebenssphäre. Weiter sichert 

es die autonome Gestaltung der privaten Lebenssphäre, in-

dem es dem Einzelnen das Recht einräumt, seine Individuali-

tät zu entwickeln und zu wahren. Im Rahmen des allgemei-

nen Persönlichkeitsrechts ist auch das Recht zum Unver-

nünftigsein oder gar der Selbstschädigung geschützt. 

Hierbei handelt es sich um ein nicht zu unterschätzendes 

Recht auch und gerade im Bereich der Pflege und Betreuung 

von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen. Die Tatsache, 

dass ein Mensch auf Hilfe und Pflege angewiesen ist, bedeu-

tet nicht, dass er nicht mehr darüber entscheiden darf, was 

mit ihm passiert. Solange er noch einsichtsfähig ist, hat er 

das Recht, eine auch noch so gute und gut gemeinte Be-

handlung oder Maßnahme abzulehnen. 

Wenn beispielsweise ein Heimbewohner rauchen oder trotz 

seiner Diabetes gerne ein Stück Torte essen möchte, so 

kann ihm dies vom Personal mit dem Hinweis auf die mögli-

chen Risiken nicht einfach untersagt werden - im Übrigen 

auch nicht durch die Angehörigen. Wenn er trotz des Hinwei-

ses auf die gesundheitlichen Risiken an seiner „unvernünfti-

gen“ Haltung festhält, ist dies zu respektieren. 
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Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit er-

gibt sich aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG. Die körperliche 

Bewegungsfreiheit wird durch Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 GG 

geschützt. Bewegungsfreiheit meint, jeden beliebigen Ort 

aufsuchen und auch verlassen zu können.  

Diese Rechte gelten nicht absolut, sondern können unter 

bestimmten Voraussetzungen eingeschränkt werden. So darf 

das Recht auf körperliche Bewegungsfreiheit nach Artikel 2 

Absatz 2 Satz 3 GG in Verbindung mit Artikel 104 GG nur 

eingeschränkt werden, wenn dies durch ein formelles Gesetz 

näher geregelt ist und eine richterliche Genehmigung vor-

liegt. 

Beispiel: 

Soll etwa bei einer Bewohnerin nachts das Bettseitenteil 

(umgangssprachlich: „Bettgitter“) hochgezogen werden, da-

mit sie während ihres unruhigen Schlafs nicht aus dem Bett 

fällt und sich verletzt, so ist in § 1906 Absatz 4 Bürgerliches 

Gesetzbuch (BGB) genau geregelt, unter welchen Voraus-

setzungen dies zulässig ist. Zu diesen Voraussetzungen ge-

hört unter anderem das Vorliegen einer richterlichen Ge-

nehmigung zum Anbringen des Bettseitenteils. 

Freiheitsentziehende Maßnahmen sind alle Handlungen und 
Vorrichtungen, die einen Menschen an der Ausübung seines 
natürlichen oder auch potentiellen Fortbewegungswillens 

hindern und gegen seinen Willen durchgeführt werden. Steht 
nicht fest, ob ein Mensch noch einen Fortbewegungswillen 
hat, so ist im Zweifel davon auszugehen, dass er diesen Wil-
len noch hat. Mit Fortbewegungswillen ist nicht zu verwech-
seln die Tatsache, dass jemand schlicht bewegungsfaul ist 
oder sich beispielsweise nur mit technischen Hilfsmitteln 
(z.B. Krücken) fortbewegen kann. 

Diese durch das Grundgesetz normierten unterschiedlichsten 

Freiheitsrechte finden ihren Ausdruck auch in nachrangig 

gesetzlichen Regelungen wie in § 2 Heimgesetz (HeimG) 

und den inzwischen von einigen Bundesländern verabschie-

deten Nachfolgeregelungen zum HeimG2 sowie in § 2 Sozi-

algesetzbuch Buch XI3. In diesen Gesetzen wird geregelt, 

                                                
2
 Vgl. § 2 Landesheimgesetz, Baden-Württemberg; § 1 Pflege- und 

Wohnqualitätsgesetz, Bayern; § 6 Brandenburgisches Pflege- und Be-
treuungswohngesetz; § 1 Wohn- und Teilhabegesetz, Nordrhein-
Westfalen; § 2 Landesheimgesetz Saarland; § 1 Selbstbestimmungsstär-
kungsgesetz. 
3
 SGB XI: Pflegeversicherungsgesetz. 

Maßnahmen, die eine Person 
in ihrer räumlichen Fortbe-
wegungsfreiheit einschrän-
ken, sind nur zulässig, wenn 
die Voraussetzungen durch 
ein Gesetz geregelt sind und 
eine richterliche Genehmi-

gung dafür vorliegt. 

Freiheitsentziehende Maß-
nahmen sind Handlungen und 
Vorrichtungen, die einen Men-
schen an der Ausübung sei-
nes auch nur potentiellen 
Fortbewegungswillens hin-
dern und gegen seinen Willen 

durchgeführt werden. 
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dass beispielsweise die Selbständigkeit, Selbstbestimmung 

und Selbstverantwortung der mit den Gesetzen geschützten 

Menschen zu wahren und zu fördern ist. 
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In diesem Zusammenhang zu erwähnen ist auch § 239 

Strafgesetzbuch (StGB). Die dort geregelte Freiheitsberau-

bung stellt den Entzug der tatsächlichen und der potentiellen 

Fortbewegungsfreiheit einer Person unter Strafe. 

 

Keine freiheitsentziehende Maßnahme liegt vor, wenn der 

der Betroffene etwa mit dem Anbringen eines Stecktisches 

an seinem Rollstuhl einverstanden ist. Es fehlt dann an dem 

für eine freiheitsentziehende Maßnahme wesentlichen Krite-

rium des „entgegenstehenden Willens“ des Betroffenen. Da-

mit ist auch keine richterliche Genehmigung erforderlich, 

wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt.4 

 

1.2 Maßnahmen und Mittel der Freiheitsentzie-

hung 

 

Grundsätzlich ist alles, was die oben dargestellten grundge-

setzlich garantierten Rechte einschränkt, eine die Freiheit 

beschränkende oder die Freiheit entziehende Maßnahme. 

Diese Maßnahmen sind nur unter unterschiedlichen Voraus-

setzungen und in unterschiedlichem Umfang zulässig. 

Grundsätzlich besteht ein Unterschied zwischen einer ledig-

lich freiheitsbeschränkenden und einer freiheitsentzie-

henden Maßnahme. Um eine lediglich freiheitsbeschrän-

kende Maßnahme handelt es sich, wenn bei einem Rollstuhl-

fahrer während des Spaziergangs ein Gurt angelegt wird, 

damit er nicht aus dem Rollstuhl rutscht. Die Maßnahme darf 

nur eine kurze Zeit durchgeführt werden und nur mit einer 

geringen Beeinträchtigung verbunden sein. Eine freiheitsbe-

schränkende Maßnahme bedarf keiner richterlichen Geneh-

migung. 

Eine Freiheitsentziehung läge dagegen dann vor, wenn die 

Maßnahme über einen längeren Zeitraum durchgeführt wür-

de, um die Fortbewegungsfreiheit einzuschränken. 

Die Abgrenzung ist fließend und nicht immer einfach.

                                                
4
 Vgl. ausführlich unten 3.1. 

Eine freiheitsentziehende 
Maßnahme liegt nicht vor, 
wenn der Betroffene wirk-

sam in diese einwilligt. 
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Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich (ent-

sprechend dem Titel dieser Broschüre) ausschließlich auf die 

Maßnahmen und Mittel, die die räumliche Bewegungsfreiheit 

von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern sowie der zu 

Hause ambulant versorgten Menschen einschränken. Es 

wird erläutert, unter welchen Voraussetzungen diese Maß-

nahmen und Mittel gerade im Hinblick auf Artikel 2 Absatz 1 

GG und das eigene Recht auf „Unvernünftigsein“ zulässig 

sind. Dabei wird auf den schmalen Grat zwischen Schutz 

und Freiheit eingegangen. 

Die Ausführungen befassen sich nicht mit den Vorausset-

zungen einer Unterbringung5 nach § 1906 Abs. 1 BGB oder 

der Frage unter welchen Voraussetzungen freiheitsentzie-

hende Maßnahmen etwa zur Durchführung einer ärztlichen 

Heilbehandlung eingesetzt werden dürfen. Ein Mensch darf – 

wie schon erwähnt6 – in seiner räumlichen Bewegungsfrei-

heit nur einschränkt werden, soweit dies durch ein Gesetz 

erlaubt ist. Eine dieser gesetzlichen Normen ist § 1906 BGB. 

§ 1906 BGB ist eine Vorschrift im Bereich der rechtlichen 

Betreuung und regelt,  

- unter welchen Bedingungen ein rechtlich Betreuter 

vom rechtlichen Betreuer untergebracht werden darf  

(Unterbringung § 1906 Absatz 1 BGB) und  

- unter welchen Voraussetzungen durch mechanische 

Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise 

einem rechtlich Betreuten die Freiheit entzogen wer-

den darf (Freiheitsentziehende Maßnahmen § 1906 

Absatz 4 BGB).  

§ 1906 BGB regelt somit zwei unterschiedliche Fallkonstella-

tionen, die streng voneinander zu trennen sind, auch wenn 

die Voraussetzungen fast identisch sind.  

 

 

 

                                                
5
 Siehe Kapitel 1.1. 

 

§1906 BGB regelt die Unter-
bringung und die freiheits-

entziehenden Maßnahmen. 
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1.2.1 Unterbringung - § 1906 Absatz 1 BGB 
 

Von einer Unterbringung im Sinne von § 1906 Absatz 1 

BGB spricht man dann, wenn ein rechtlich Betreuter gegen 

seinen Willen an einen anderen Ort verbracht wird und die-

ser Ortswechsel mit einem Freiheitsentzug verbunden ist. 

Das klassische Beispiel ist die Einlieferung in eine geschlos-

sene psychiatrische Klinik.  

Auf diese Situationen soll in dieser Broschüre nicht näher 

eingegangen werden. Der Schwerpunkt soll nachfolgend auf 

die alltäglich im Pflegealltag durchgeführten Maßnahmen 

gelegt werden. Dazu gehört das „Festbinden“ mit Gurten 

oder anderen Hilfsmitteln sowie die Gabe von beruhigenden 

Medikamenten; nicht jedoch die Einlieferung in eine ge-

schlossene Klinik. 

§ 1906 Absatz 1 BGB

•regelt die Unterbringung

•Beispiel: A wird in die psychiatrische  Klinik gebracht, weil er 
einen Selbstmord begehen wollte.

§ 1906 Absatz 4 BGB

•regelt die unterbringungsähnlichen Maßnahmen

•Beispiel: B, der im Heim lebt, soll ein Bettseitenteil 
bekommen, damit er nicht aus dem Bett fällt.
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1.2.2 Freiheitsentziehende Maßnahmen -        

§ 1906 Absatz 4 BGB 

 

Die zweite Fallkonstellation umfasst den Freiheitsentzug 

durch  

- mechanische Vorrichtungen (= Fixierungen)  

Beispiel: 

In einem Alten- oder Pflegeheim wird der rechtlich be-

treute Bewohner durch einen Stecktisch gezielt am 

Aufstehen aus dem Rollstuhl gehindert.  

Durch das Wegnehmen von Hilfsmitteln soll das Ver-

lassen des Heimes unterbunden werden. 

- Medikamente (= Sedierungen). 

 Beispiel: 

Durch die Gabe von Psychopharmaka soll der Bewe-

gungsdrang (Weglauftendenz) verhindert werden. 

 

Diese Fallkonstellationen sind die klassischen freiheitsent-

ziehenden Maßnahmen. Um genau diese freiheitsentziehen-

den Maßnahmen geht es,  

- wenn sich Angehörige fragen, ob es denn rechtens 

sei, dass beim Vater in der Nacht immer das Bettsei-

tenteil hochgezogen wird,  

- wenn sie es aus Angst vor Unfallgefahren sogar be-

grüßen, dass die Mutter das Heim nicht mehr eigen-

mächtig verlassen kann, weil die Flurtüre mit einem 

Nummernschloss versehen ist,  

- wenn sie sogar fordern, dass das Heim mit einem 

Zaun umgeben wird und das Tor zu verschließen ist. 
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1.2.3 Fixierungen 
 

Unter Fixierungen versteht man mechanische Mittel, die ei-

nen Betroffenen in seiner Fortbewegungsfreiheit einschrän-

ken sollen. Hierzu reicht aus, dass der Betroffene in seiner 

potentiellen, d. h. einer möglichen Bewegungsfreiheit ein-

geschränkt ist. Es genügt also für eine Freiheitsentziehung, 

dass der Betroffene sich nicht mehr fortbewegen könnte, 

wenn er wollte. 

Fixierungsmaßnahmen können sein: 

- Bettseitenteile,  

- Fixiergurte an Armen und/oder Beinen wie auch am 

Bauch,  

- Fixierdecken, die über die Bettdecke gezogen 

werden, 

- Rückhaltegurt am Rollstuhl, 

- Stecktische am Rollstuhl, die vor dem Bauch des 

Betroffenen befestigt werden.  

- Abschließen von Türen, 

- Anbringen von Trickschlössern oder anderen 

Schließmechanismen an Türen, wenn diese nicht 

ohne fremde Hilfe zu öffnen sind, 

- Verbringen einer Person in einen „time-out-Raum7“  

- jedes Festhalten einer Person.  

 

Neben diesen beispielhaft genannten mechanischen Mitteln 

zum Freiheitsentzug gibt es aber auch andere Verhaltens-

weisen, die eine Fixierung darstellen können: 

- Wird ein Heimbewohner beispielsweise so nahe an 

einen Tisch heran geschoben und die Bremse fest-

gestellt, so dass eine Fortbewegung nicht mehr mög-

lich ist, ist dies eine Fixierung. 

                                                
7
 Der Betroffene wird in einen geschlossenen Raum gebracht, der so  

  ausgestattet ist, dass es nicht zu Verletzungen kommen kann, um in  
  einer Krisensituation dort zur Ruhe kommen zu können. 
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- Auch die Wegnahme von erforderlichen Hilfsmitteln, 

wie Gehhilfen, Rollatoren etc. oder Kleidungsstücken 

stellt eine freiheitsentziehende Maßnahme dar. 

- Entsprechendes gilt, wenn Hilfsmittel, die zur Orientie-

rung dienen, vorenthalten werden, wie beispielsweise 

Brillen und Hörgeräte.  

- Wird eine Person auf andere Weise am Verlassen des 

Heimes gehindert, indem beispielsweise die 

Handtasche einer Heimbewohnerin im Kleiderschrank 

versteckt wird, weil man genau weiss, dass sie ohne 

diese Handtasche niemals das Haus verlässt, ist eine 

Fixierung zu bejahen. 

- Wird eine Tür durch eine große Postertapete verdeckt, 

so dass sie nicht mehr als solche zu erkennen ist, so 

ist dieses Mittel nicht „trickreich“, sondern eine 

freiheitsentziehende Maßnahme8. 

 

Oft hört man gerade im Zusammenhang mit der Fixierung 

durch Bettseitenteile von besorgten Angehörigen, aber 

auch von Pflegenden und Richtern, dass es sich dabei doch 

„nur“ um eine Schutzmaßnahme handele, die den Betroffe-

nen vor einer möglichen Verletzung bewahren solle und es 

sich deshalb doch gerade nicht um eine Fixierung bzw. ge-

nehmigungspflichtige freiheitsentziehende Maßnahme han-

deln könne. 

Möglicherweise soll damit auf die feine Unterscheidung zwi-

schen freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden 

Maßnahmen hingewiesen werden9.  

Letztendlich führt das Anlegen eines Gurtes aber immer 

dazu, dass der Betroffene sich nicht fortbewegen kann, wenn 

er dies möchte und in der Regel stets fremde Hilfe benötigt, 

um die Vorrichtungen zu beseitigen. Zwar ist diese Abgren-

zung zwischen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen und 

freiheitsentziehenden Maßnahme bei Fixierungen gängig, 

aber nicht wirklich überzeugend, denn jede Art der Fixierung 

dient hoffentlich immer nur dem Schutz der jeweils betroffe-

nen Person. 

                                                
8
 Diese Form der Freiheitsentziehung wird zum Teil als Freiheitsentzug „in sonst- 

  iger Weise“ (§ 1906 Abs. 4 BGB) gewertet, was hinsichtlich der Voraussetzun- 
  gen und Folgen aber unerheblich ist. 
9
 Siehe oben Kapitel 1.2. 
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1.2.4 Sedierungen 
 

Unter Sedierung versteht man die Gabe von Medikamen-

ten, die eine beruhigende, bewegungsreduzierende Wirkung 

haben und damit wie Fixierungen eine Fortbewegung verhin-

dern können. Hierunter fallen beispielsweise Neuroleptika, 

Antidepressiva und andere Psychopharmaka. 

Während bei Fixierungen die bloße Anwendung des Mittels 

oder die Durchführung der Maßnahme ausreicht, ist bei 

Sedierungen zusätzlich die Zielrichtung der 

Medikamentengabe entscheidend.  

Grundsätzlich gilt: Wird ein Medikament verabreicht, um bei-

spielsweise die Folgen bzw. Begleiterscheinungen einer 

Demenz oder anderen Krankheit wie starke Unruhe zu lin-

dern und treten dabei unvermeidbar Nebenwirkungen wie 

eine starke Müdigkeit auf, so dass der Betroffene bewe-

gungsarm wird, kann man nicht von einer freiheitsentziehen-

den Maßnahme bzw. Sedierung sprechen. Etwas anderes 

gilt nur dann, wenn Medikamente gezielt zur Ruhigstellung 

ohne therapeutischen Zweck verabreicht werden. Der Grat 

der Abgrenzung ist schmal und lässt sich in der Praxis nicht 

immer trennscharf klären. 

Wie auch Fixierungen, werden Sedierungen noch immer zu 

oft vorgenommen. Die in Frage kommenden hochwirksamen 

Arzneimittel werden sogar - das zeigen Studien10 - nicht 

selten ohne ärztliche Verordnung, oft als Bedarfsmedikation 

und ohne richterliche Genehmigung verabreicht. 

Unabhängig von den sonstigen noch zu erörternden recht-

lichen Voraussetzungen11, unter denen eine freiheitsent-

ziehende Maßnahme zulässig ist, darf eine Sedierung nur 

auf ärztliche Verordnung hin erfolgen. Diese Verordnung 

muss den Grund der Verordnung und die genaue Dosierung 

enthalten. An diese Verordnung haben sich die Pflegekräfte 

zu halten. Darüber hinaus dürfen nur fachlich qualifizierte 

Pflegekräfte die Medikamente verabreichen.  

                                                
10

 Siehe Klie/Pfundstein, Münchener Studie zu Freiheitsentziehenden Maßnah- 
   men in Münchener Pflegeheimen in Hoffmann,Birgit/Klie,Thomas, Freiheitsent- 
   ziehende Maßnahmen in Betreuungsrecht und Betreuungspraxis, 2004, Seite  
   75 ff. 
11

 Siehe unten Kapitel 2. 



17 

Eine Bedarfsmedikation ist nicht zulässig. 

Bedarfsmedikation bedeutet, dass eine Pflegekraft 

entscheiden kann, ob in einer bestimmten Situation - wie 

beispielsweise bei einem Erregungszustand, der stärker 

ausfällt als sonst - die Dosis der Medikamentengabe erhöht 

wird. Dabei ist das Medikament als solches zwar vom Arzt 

verordnet und auch die „Grunddosis“ sowie die im Krisenfall 

einzusetzende Dosis genannt, letztendlich obliegt aber der 

Pflegekraft die Entscheidung, ob eine solche Krisensituation 

eingetreten ist. Korrekt wäre die Verfahrensweise, wenn der 

Arzt sich vom Zustand des Patienten überzeugen und dann 

eine der Situation angemessene Dosis bestimmen würde. 

Im Übrigen ist es weder aus pflegefachlicher noch aus 

rechtlicher Sicht gerechtfertigt, ein Medikament allein zu dem 

Zweck zu verabreichen, um einen Menschen bewe-

gungsunfähig zu machen bzw. ruhig zu stellen. Ohne einen 

therapeutischen Zweck ist die Vergabe von Psycho-

pharmaka nicht zulässig. 

Selbst bei Medikamenten, die zu Heilzwecken verabreicht 

werden und bei denen eine sedierende Folge als 

Nebenwirkung auftritt, kann die Grenze zur Sedierung und 

damit zur freiheitsentziehenden Maßnahme überschritten 

werden. Dies zeigt, wie schwierig die Rechtslage im Bereich 

der Sedierungen ist. Führt die Verabreichung des 

Medikamentes, das etwa Wahn- oder Angstzuständen 

entgegenwirken soll, zu erheblichen freiheitsentziehenden 

Nebenwirkungen wie starker Schläfrigkeit, aus der der 

Betroffene nur schwer zu wecken ist und/oder wird dieser 

orientierungslos, so kann dies dennoch als Sedierung und 

damit als eine freiheitsentziehende Maßnahme eingestuft 

werden. 

Um hier eine einigermaßen verläßliche Unterscheidung 

vornehmen zu können, wird vorgeschlagen12, die in der 

medizinischen Terminologie verwendeten Begriffe der 

unterschiedlichen „Bewußtseinszustände“ zur Abgrenzung 

heranzuziehen:

                                                
12

 Heidelberger Kommentar zum Betreuungs- und Unterbringungsrecht  
   (Rink), § 1906 Randnummer 54. 
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- Bei der sogenannten Apathie, die gekennzeichnet ist 

durch einen antriebsgestörten, aber orientierten 

Zustand, liegt keine Sedierung vor, denn der Mensch 

ist wach und eine Kontaktaufnahme zu ihm ist 

möglich. 

- Gleiches gilt für die sogenannten Somnolenz, die 

ebenfalls gekennzeichnet ist durch einen 

antriebsgestörten, aber orientierten Zustand, bei dem 

die betroffenen Personen zwar schläfrig, aber leicht 

weckbar sind, sodass eine eingeschränkte 

Kontaktaufnahme möglich ist. 

- Dagegen wird beim sogenannten Stupor13 und beim 

Koma14 eine Sedierung je nach dem durch die 

Medikamentengabe hervorgerufenen Bewußtseins-

zustand bejaht. 

Für rechtliche und medizinische Laien, nämlich die 

Heimbewohner und ihre Angehörigen, ist es in der Regel 

unmöglich, mit einiger Sicherheit beurteilen zu können, ob 

eine Sedierung vorliegt oder nicht. Aber auch für die 

Pflegekräfte ist eine Beurteilung der Situation in der Regel 

schwierig. Da die Medikamente ärztlich verordnet sind, 

berufen sie sich beim Verabreichen auf diese Verordnung 

und rechtfertigen damit ihr Tun. 

Fragt man Ärzte zu diesem Thema, so geben sie zu 

bedenken, dass durch den Formalismus einer richterlichen 

Genehmigung für eine Sedierung der Therapiezweck 

möglicherweise vereitelt werden könnte. Andere Ärzte 

lehnen das Einholen einer richterlichen Genehmigung 

schlichtweg ab und berufen sich dabei auf ihre ärztlichen 

Kenntnisse und ihre Entscheidungsbefugnis, wonach sie 

berechtigt sind, für die Patienten stets die fachlich gebotene  

Therapie anzuordnen und durchzuführen. 

Führt die Einnahme des Medikaments möglicherweise zu 

einem schweren und länger andauernden gesundheitlichen 

Schaden, so ist eine richterliche Genehmigung ggf. nach 

§ 1904 BGB erforderlich. Unabhängig also von der Frage, ob 

eine Sedierung eine freiheitsentziehende Maßnahme

                                                
13

 Kennzeichnung: Antriebsstörung mit Starre, keine Kontaktaufnahme, keine  
   Reaktion. 
14

 Kennzeichnung: Bewusstlosigkeit. 
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darstellt, ist vom Betreuer eine richterliche Genehmigung 

einzuholen, wenn bei einer Heilbehandlung oder einem 

ärztlichen Eingriff die Gefahr besteht, dass der Betroffene 

dadurch einen länger andauernden gesundheitlichen 

Schaden erleidet oder sogar verstirbt. 
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Die beiden Varianten freiheitsentziehender Maßnahmen 

lassen sich in einer Übersicht wie folgt zusammen fassen: 

 

Fixierung

Freiheitsentzug durch mechanische Mittel

•Bettseitenteil

•Anlegen eines Beckengurts

•Festschnallen von Armen, Beinen und/oder Bauch

•Stecktisch (Tisch am Rollstuhl)

•Schließmechanismen (z. B. 
Zahlenschlösser/Trickschlösser)

•Zwangsjacke

•Kippstellung im Rollstuhl

•Festhalten/sonstige Gewaltanwendung

•Einschließen

•Wegnehmen von Hilfsmitteln oder Kleidung

•große Postertapeten, die die Tür verstecken

•labyrintartige Ausgänge/Gartentore

Sedierung

Freiheitsentzug durch Medikamente

•wenn die Medikamente allein verabreicht werden, 
um bewegungsarm zu machen

•nicht, wenn Schläfrigkeit etc. als bloße 
Nebenwirkung auftritt 

•möglicherweise selbst dann, wenn Nebenwirkung 
stark sedierende Wirkung hervorruf
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1.3 Beispiele, in denen eine freiheitsentziehen-

de Maßnahme verneint wird 
 

Wie dargelegt15, setzt eine freiheitsentziehende Maßnahme 

voraus, dass jemand überhaupt in seiner Fortbewegungs-

freiheit – und sei es nur in seiner potentiellen – einge-

schränkt wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Perso-

nen, die sich nicht mehr fortbewegen können, nicht in ihrer 

Fortbewegungsfreiheit im Sinne von § 1906 BGB einge-

schränkt werden können. 

Diese Situation liegt beispielsweise bei einem fast Bewe-

gungsunfähigen vor, der lediglich noch unkoordinierte nicht 

willentlich gesteuerte Bewegungen vollzieht. Um ihn vor ei-

nem Herausfallen aus dem Bett zu schützen, darf das Bett-

seitenteil ohne richterliche Genehmigung angebracht wer-

den. Er kann auch im Rollstuhl fixiert werden, damit er nicht 

herausrutscht. Solange ein Mensch jedoch zu einer - wenn 

auch nur sehr geringen, aber willentlichen - Fortbewegung 

fähig ist, bedarf es einer richterlichen Genehmigung. Kann 

nicht genau festgestellt werden, ob die Möglichkeit einer 

Fortbewegung noch besteht, ist im Zweifelsfall davon auszu-

gehen, dass sie noch gegeben ist. 

Kann eine Person keinen Fortbewegungswillen mehr bil-

den, gilt Entsprechendes. Ist nicht feststellbar, ob ein Fort-

bewegungswillen noch gebildet werden kann, so ist im Zwei-

felsfall vom Vorliegen eines solchen Willens auszugehen. 

Beispiel: 

Allein die Tatsache, dass eine Heimbewohnerin nur noch im 

Bett liegt und trotz allen guten Zuredens keine rechte Lust 

mehr hat aufzustehen, heißt nicht, das sie keinen Fortbewe-

gungswillen mehr hat bzw. zur Fortbewegung fähig ist. So 

lange sie fortbewegungsfähig ist, ist es auch möglich, dass 

sie aufsteht, selbst wenn dies möglicherweise eher unwahr-

scheinlich ist. 

Ebenso nicht zu den freiheitsentziehenden Maßnahmen ge-

hören Sturzhelme, die lediglich die Folgen eines Aufpralls 

mindern sollen und als solche nicht die Bewegungsfreiheit 

beschränken.  

                                                
15

 Siehe oben Kapitel 1.2. 

Eine Freiheitsentziehende 
Maßnahme ist nicht gegeben, 
wenn der Betroffene sich nicht 
mehr fortbewegen kann ï auch 
nicht willkürlich ï oder kein 
Fortbewegungswillen mehr 
vorliegt. 
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Ferner liegt keine freiheitsentziehende Maßnahme vor, wenn 

ein demenziell Erkrankter, der ohne Begleitung das Haus 

verlassen möchte, mit dem freundlichen Hinweis auf das 

vormittägliche Gedächtnistraining abgelenkt wird und so von 

seinem Vorhaben Abstand nimmt. 

Die Schwelle zur Fixierung ist aber dann schnell überschrit-

ten, wenn auf den Betroffenen Druck ausgeübt wird, sei es 

verbal oder tatsächlich. Unterstützt eine Pflegekraft ihre 

„Überzeugungskünste“ dadurch, dass sie sich zwischen den 

Bewohner und die Tür stellt und so den Weg versperrt, ihn 

am Arm haltend zurückzieht oder auch nur sehr eindringlich 

auf ihn einredet, ist eine freiheitsentziehende Maßnahme zu 

bejahen. 

Was die Bauchgurte und die Therapietische/Stecktische 

an Rollstühlen angeht, mit denen ein Herausfallen verhindert 

werden soll, ist - wie bereits ausgeführt16 - die Meinung nicht 

einheitlich. Dienen die Maßnahmen nur als Schutz vor dem 

Herausfallen, sind sie nur von kurzer Dauer und werden sie 

als wenig einschneidend empfunden, spricht man von ledig-

lich freiheitsbeschränkenden Maßnahmen. Sie bedürfen 

keiner richterlichen Genehmigung. Die Grenze zu den ge-

nehmigungsbedürftigen freiheitsentziehenden Maßnahmen 

ist jedoch nicht immer eindeutig. 

Lichtschranken an den Außentüren, die ein Signal beim 

Verlassen geben, sind dann keine freiheitsentziehenden 

Maßnahmen, wenn damit nur angezeigt werden soll, dass 

ein Bewohner das Haus verlassen hat und man die Möglich-

keit hat zu überprüfen, um wen es sich dabei handelt. Führt 

das Signal dazu, dass der Bewohner gegen seinen Willen 

unverzüglich in sein Zimmer zurückgeführt wird, so stellt das 

Zurückführen eine freiheitsentziehende Maßnahme dar, nicht 

die Lichtschranke als solche.  

Auch Windspiele, die das Öffnen der Tür anzeigen, sind 

keine freiheitsentziehenden Maßnahmen, wenn der „Spa-

ziergänger“ nicht gegen seinen Willen zurückgehalten wird. 

 

                                                
16

 Siehe oben Kapitel 1.2. 
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Gleiches gilt für Überwachungskameras17 auf dem Heimge-

lände. Allerdings ist in diesem Zusammenhang fraglich, in-

wieweit diese Vorrichtungen nicht gegen höherrangiges 

Recht wie die Menschenwürde verstoßen. Zulässig ist es im 

Übrigen auch, wenn zur Nachtzeit die Außentür verschlos-

sen wird. Dies geschieht aus Sicherheitsgründen, wie auch 

in jedem Privathaushalt. In der Regel sind die Türen zwi-

schen 22 und 6 Uhr verschlossen. Ein solches Vorgehen 

kann dann jedoch eine freiheitsentziehende Maßnahme dar-

stellen, wenn dadurch der tägliche Abendspaziergang ver-

wehrt wird. Daher sollte Heimbewohnerinnen und Heimbe-

wohnern grundsätzlich ein Hausschlüssel ausgehändigt 

werden. 

Wie bereits ausgeführt18 ist die Grenze zwischen Freiheits-

entziehung einerseits und Nicht-Freiheitsentziehung ande-

rerseits bei Sedierungen ungleich schwerer zu ziehen. Kei-

ne Freiheitsentziehung liegt vor, wenn mit der Gabe eines 

Medikamentes ein therapeutischer Zweck verfolgt wird und 

lediglich als nicht vermeidbare Nebenwirkung Schläfrigkeit 

oder Antriebsarmut auftreten. Das gilt allerdings auch nur 

dann, wenn die Nebenwirkungen keine stark sedierende 

Auswirkung haben. Im letzteren Fall kann eine freiheitsent-

ziehende Maßnahme durchaus vorliegen. 

 

1.4 Sonderfall „Ortungssender“ 
 

Schwierig ist auch die Einordnung der sogenannten „Or-

tungssender“, die als Armband getragen werden oder auch 

als Chip in die Tasche eingenäht sowie in den Schuh eingek-

lebt werden können. 

„Ortungssender“ machen es möglich, dass das Heimperso-

nal eine ständige Information darüber erhält, wo sich der be-

treffende Heimbewohner oder die betreffende Heimbewoh-

nerin gerade aufhalten. Ein Vorteil dieser Technik liegt un-

verkennbar darin, dass man bei einer längeren Abwesenheit 

der Betroffenen eine gezielte Suche einleiten und damit ra-

sche Hilfe leisten kann. Die Kehrseite liegt in der Möglichkeit  

                                                
17

 Siehe ausführlicher: „Überwachungskameras in Heimen – Welche  
   Überwachungsmaßnahmen sind zulässig, welche nicht?“, BIVA- 
   Broschüre, 2007.  
18

 Siehe oben Kapitel 1.2.4. 
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einer ständigen Überwachung und Kontrolle. Fraglich ist, 

ob der Einsatz dieser Sender als freiheitsentziehende Maß-

nahme zu bewerten ist und deshalb einer richterlichen Ge-

nehmigung bedarf. Teilweise wird die Meinung vertreten, 

dass ein solcher Sender es den betroffenen Menschen ja 

gerade ermöglichen soll, sich möglichst lange selbstständig 

und selbstbestimmt zu bewegen, ohne großes Risiko, sich 

unauffindbar zu verlaufen. Andererseits ist zu berücksichti-

gen, dass eine ständige Überwachung stattfindet, die eine 

Verletzung der Menschenwürde darstellen kann und damit 

unzulässig wäre. Diese Frage ist höchstrichterlich noch nicht 

entschieden. 

Das Brandenburgische Oberlandesgericht hatte zu entschei-

den, ob ein solcher Ortungssender als eine freiheitsentzie-

hende Maßnahme im Sinne von § 1906 Absatz 4 BGB anzu-

sehen ist. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass durch die 

Anwendung des Senders der Betroffene nicht in seiner räum-

lichen Fortbewegungsfreiheit eingeschränkt wird, so dass 

keine richterliche Genehmigung einzuholen ist. Es hat 

aber die Frage, ob es sich möglicherweise um einen Grund-

gesetzverstoß handelt, offen gelassen19.  

Die Rechtsprechung der Amtsgerichte bejaht zum Teil den 

freiheitsentziehenden Charakter von Ortungsanlagen20. 

Es ist ratsam, die weitere Entwicklung zu der rechtlichen Ei-

nordnung von Ortungssendern aufmerksam zu verfolgen. 

 

2. Unter welchen Voraussetzungen darf eine 

freiheitsentziehende Maßnahme durchge-

führt werden? 
 

Die Voraussetzungen, unter denen eine der oben genann-

ten freiheitsentziehenden Maßnahmen durchgeführt wer-

den dürfen, legt das Gesetz genau fest. Diese gesetzlich 

festgelegten Voraussetzungen sind durchaus streng.  

                                                
19

 OLG Brandenburg, Beschluss vom 19.01.2006, Az. 11 Wx 59/05, FamRZ  
   2006, Seite 1481 f.; vgl. im übrigen zum Stand der Rechtsprechung und Litera- 
   tur AG Meißen, Beschluss vom 27.04.2007, Az. 5 X 25/07, FamRZ 2007, Seite   
   1911. 
20

 Vgl. die Verweise der vorherigen Fußnote im Beschluss des AG Meißen. 

Ortungssender sind keine 
freiheitsentziehende Maßnah-
me; möglicherweise verstoßen 
sie aber gegen höherrangiges 
Recht wie die Menschenwür-
de. 



25 

Kommt man mit Angehörigen ins Gespräch oder steht das 

behandelte Thema bei der Aus- oder Fortbildung von Pflege-

kräften auf dem Lehrplan, so stellt man fest, dass diese Vor-

aussetzungen im Einzelnen nicht bekannt sind oder meist 

salopp gehandhabt werden. Werden die Voraussetzungen 

dann erläutert, stößt man immer wieder auf Unverständnis, 

warum diese so streng sind, geht es doch „nur“ um den 

Schutz der Betroffenen. Dass diese auch ein Recht auf Frei-

heit und selbstbestimmte Lebensführung haben, wird wegen 

ihres gesundheitlichen oder altersbedingten Hilfebedarfs und 

dem Bemühen um umfassende Sorge und Hilfe nicht erkannt 

und als Schranke vor Missbrauch nicht wahrgenommen. 

 

Grundsätzlich sind Fixierungen oder Sedierungen nur zuläs-

sig (§ 1906 BGB),  

- wenn die Gefahr besteht, dass der Betroffene  

o aufgrund einer psychischen Krankheit,  

o einer geistigen oder seelischen Behinde-

rung  

o sich selbst tötet oder erheblichen gesund-

heitlichen Schaden zufügt oder 

- wenn dies zur Durchführung einer Heilbehandlung 

erforderlich ist.  

 

2.1 Psychische Krankheiten und geistige 

oder seelische Behinderungen 
 

Psychische Krankheiten und geistige oder seelische Be-

hinderungen sind im Wesentlichen:  

- Psychosen 

- Altersdemenz,  

- Abhängigkeitskrankheiten infolge von Alkohol- oder 

Drogenmissbrauchs (z. B. Korsakow-Syndrom), 

- schwere Neurosen.  
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Geistige Behinderungen sind angeborene oder frühkindlich 

erworbene Intelligenzdefekte. 

Seelische Behinderungen sind psychische Beeinträchti-

gungen als Folge psychischer Krankheiten. 

Der Betroffene muss aufgrund der Krankheit oder Behinde-

rung nicht mehr in der Lage sein, seinen Willen frei zu be-

stimmen.  

 

2.2 Gefahr der Selbsttötung oder einer er-

heblichen gesundheitlichen Eigenschä-

digung 
 

Zusätzlich zu den oben genannten psychischen Krankheiten 

und Behinderungen ist es zwingend erforderlich, dass  

- die Gefahr einer Selbsttötung vorliegt oder  

- die Gefahr einer erheblichen gesundheitlichen Ei-

genschädigung besteht.  

Diese Gefahren müssen außerdem ihre Ursache in einer der 

genannten Krankheiten oder Behinderungen haben. Nicht 

erforderlich ist, dass diese Gefahren durch den Betroffenen 

zielgerichtet, d. h. bewusst und gewollt herbeigeführt werden. 

Es reicht daher aus, dass eine Person, die an einer der oben 

genannten Krankheit oder Behinderung leidet, sich aufgrund 

der krankheitsbedingten Beeinträchtigung der Gefahr einer 

erheblichen Eigenschädigung aussetzt. 

Beispiel:  

Die an Alzheimer erkrankte Heimbewohnerin läuft im Winter 

nur mit einem Nachthemd bekleidet aus dem Haus. 

Dabei reicht nicht eine nur mögliche Gefahr aus, sondern es 

müssen greifbare Tatsachen vorliegen, nach denen mit der 

Selbstschädigung ernstlich und konkret zu rechnen ist. Von 

einer solchen konkreten Gefahr ist auszugehen, wenn bei 

der betroffenen Person konkrete Anzeichen dafür vorliegen, 

dass ein erheblicher Schaden wahrscheinlich eintreten wird. 
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Es ist in der Praxis nicht immer einfach festzustellen, welcher 

Gefahrengrad anzunehmen ist und ob eine erhebliche Ei-

gengefährdung oder Suizidgefahr vorliegt. Nur wenn beide 

Voraussetzungen gegeben sind, ist die Anwendung einer 

freiheitsentziehenden Maßnahme rechtlich zulässig. Um eine 

Gefahr in diesem Sinne bejahen zu können, muss also mehr 

vorliegen als nur eine theoretische Gesundheitsschädigung. 

Eine solche rein theoretische Gefahrenlage liegt schließlich 

immer und zu jeder Zeit für jeden Menschen vor, denn das 

Leben bietet täglich Risiken.  

Auf der anderen Seite muss der Grat der Gefahr noch nicht 

so hoch sein, dass mit Sicherheit davon ausgegangen wer-

den kann, dass bei Nichtdurchführung einer freiheitsentzie-

henden Maßnahme ein Schaden eintreten wird. 

Während sich der Begriff der „Selbsttötung“ selbst erklärt, 

ist eine erhebliche gesundheitliche Eigenschädigung nur in 

Situationen denkbar, in denen die betroffene Person  

- an Autoaggressionen, d.h. Aggressionen gegen sich 

selbst gerichtet, leidet oder 

- Stürze wegen unmittelbarer körperlicher Erregungs-

zustände zu befürchten sind oder  

- bei einer selbständigen Fortbewegung oder beim Sit-

zen mit Stürzen oder anderen schweren gesundheitli-

chen Folgen zu rechnen ist21. 

Das bedeutet, dass es rechtlich nicht zulässig ist, aus reiner 

Vorsicht - weil es potentiell denkbar wäre, aus dem Bett zu 

fallen und sich dabei möglicherweise einen Schlüsselbein-

bruch zuzuziehen - die Betten aller Bewohnerinnen und Be-

wohner eines Heimes nachts mit einem Bettgitter zu verse-

hen.  

 

                                                
21

 So zusammenfassend Heidelberger Kommentar zum Betreuungs- und  
   Unterbringungsrecht  (Rink), § 1906 BGB, Randnummer 43. 
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Bespiel: 

Eine konkrete Gefahr für eine erhebliche gesundheitliche 

Eigenschädigung wird vorliegen, wenn eine Heimbewohnerin 

oftmals nachts das Haus verlässt, planlos durch die Gegend 

irrt ohne angemessen bekleidet zu sein und sie sich dabei 

schon mehrmals sturzbedingte Verletzungen zugezogen hat.  

Es dürfte auch eine konkrete Gefahrensituation anzunehmen 

sein, wenn eine an fortschreitender Demenz leidende Be-

wohnerin, die zwar noch nicht weggelaufen ist, aber wieder-

holt im Nachthemd an der Haustüre steht und hinaus gehen 

will. 

Letztendlich ist es immer eine Einzelfallentscheidung, bei der 

für jeden einzelnen Betroffenen geprüft werden muss, ob 

eine Krankheit oder Behinderung der genannten Art vorliegt 

und ob wegen dieser Krankheiten oder Behinderungen die 

Gefahr einer Selbsttötung oder einer erheblichen Gesund-

heitsschädigung gegeben ist. Erst wenn diese Vorausset-

zungen bejaht werden können, ist an eine freiheitsentzie-

hende Maßnahme überhaupt zu denken. 

 

2.3 Sonderfall Drittgefährdung 
 

Schädigt sich ein Heimbewohner durch sein aggressives 

Verhalten nicht selbst, sondern nur Dritte, oder besteht zu-

mindest die Gefahr der Drittschädigung, so ist eine Fixie-

rung oder Sedierung nach § 1906 BGB nicht zulässig.  

In solchen Fällen kann nur ganz kurzzeitig im Wege der 

Nothilfe die Drittgefährdung unterbunden werden; ansonsten 

muss auf die Unterbringungsgesetze der Länder zurückgeg-

riffen werden. Diese regeln die sogenannte öffentlich-

rechtliche Unterbringung in einer geschlossenen Klinik oder 

einem geschlossenen Heim. Ein Verbleiben im Pflegeheim 

unter Anwendung freiheitsentziehender Maßnahmen zum 

Schutz der Dritten ist nach § 1906 BGB rechtlich nicht mög-

lich.  

Liegt allerdings eine Situation vor, in der es neben der Ge-

fahr der Eigenschädigung auch zu einer Drittschädigung 

kommen kann, ist ein Vorgehen nach § 1906 BGB möglich. 

Eine Drittschädigung erlaubt 
keine freiheitsentziehende 

Maßnahme nach § 1906 BGB. 

Die Durchführung einer frei-
heitsentziehenden Maßnahme 
setzt neben einer psychi-
schen Krankheit oder geisti-
gen oder seelischen Behinde-
rung die Gefahr einer Selbst-
tötung oder erheblichen und 
konkreten gesundheitlichen 
Eigenschädigung voraus. 
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2.4 Eignung und Erforderlichkeit der Maß-

nahmen 
 

Die freiheitsentziehenden Maßnahmen müssen stets dem 

Wohl der betroffenen Person dienen. Dies ist nur der Fall, 

wenn sie geeignet und erforderlich  sind, um das gewünschte 

Ziel zu erreichen, nämlich einen Eigenschaden zu verhin-

dern. 

Neben den vorgenannten Voraussetzungen muss also zu-

nächst geprüft werden, ob die geplante freiheitsentziehende 

Maßnahme zum Wohle des Betreuten geeignet ist22. D. h., 

es ist zu klären, ob die geplante freiheitsentziehende Maß-

nahme überhaupt tauglich ist, um das Ziel zu erreichen. 

Nur wenn allein durch die Fixierungsmaßnahme oder die 

Sedierung die Gefahr der Selbsttötung oder der Gesund-

heitsverletzung verhindert werden kann, ist sie geeignet und 

dient sie dem Wohl des Betroffenen.  

 

Beispiel: 

Zieht man zum Schutz eines Heimbewohners vor dem He-

rausfallen aus dem Bett das Anbringen eines Bettseitenteils 

in Erwägung, muss zunächst geklärt werden, ob diese Maß-

nahme überhaupt tauglich und damit geeignet ist, um ein 

Herausfallen zu verhindern. Gerade sehr unruhige und noch 

mobile Menschen geben sich nicht damit ab, dass ihnen ein 

Bettgitter den Weg aus dem Bett versperrt. Sie versuchen 

vielmehr, das Hindernis zu überwinden. Die Verletzungen, 

die sie sich dabei zuziehen können, sind oft schwerwiegen-

der als ein „bloßes“ Herausfallen aus dem Bett. Es muss da-

her im Einzelfall genau geprüft werden, welches Mittel über-

haupt geeignet ist, die Gefahr der gesundheitlichen Selbst-

schädigung wirksam zu verhindern. 

Neben der Eignung des Mittels müssen Fixierung oder Se-

dierung erforderlich sein, um den gewünschten Zweck zu 

erreichen. Erforderlich sind sie nur dann, wenn es kein weni-

ger einschneidendes und belastendes Vorgehen gibt, um 

den Zweck zu erreichen. Gemeint ist ein Vorgehen, das den  
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 § 1906 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 1 BGB. 

Fixierung und Sedierung sind 
nur zum Wohle des Betroffe-
nen erlaubt: Sie müssen er-
forderlich und geeignet sein, 

um die Gefahr abzuwenden. 
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Betroffenen weniger in seinem Recht auf Bewegungsfreiheit 

einschränkt. 

Diese Frage der Erforderlichkeit ist gerade bei Bettseitentei-

len oft zu verneinen. Es gibt heute eine Vielzahl von Mög-

lichkeiten, einen Schutz auch ohne „Bettgitter“ zu gewähren.  

Beispiel: 

Moderne Pflegebetten lassen sich bis auf eine Höhe von nur 

20 Zentimeter herabfahren. 

Matratzen können vor das Bett gelegt oder Bettnester auf 

dem Boden gebaut werden.  

Lichtschranken oder Sensormatratzen zeigen ein Verlassen 

des Bettes an.  

Alle genannten Maßnahmen ermöglichen einen Schutz des 

Betroffenen ohne irgendeine Freiheitsbeschränkung. Daher 

wäre eine der genannten Alternativen anzuwenden, wenn 

damit der gleiche Schutz für den Betroffenen erzielt werden 

kann. Dass diese Methoden möglicherweise für Pflegekräfte 

unbequem sind, weil sie sich bei pflegerischen Handlungen 

in der Nacht stark herab bücken müssen, ist kein Grund, der 

es rechtfertigt, diese Alternativen abzulehnen. 

Bei einem sehr unruhigen und stark autoaggressiven Men-

schen, der vor einer Selbstschädigung nur durch eine Fixie-

rung im Bett oder am Stuhl geschützt werden kann, kann es 

auch geboten sein, durch verordnete Medikamente eine Se-

dierung zu erreichen, um der Unruhe und Aggression entge-

genzuwirken. Die Sedierung wäre dann unter Umständen ein 

weniger die Freiheit einschränkendes Mittel als eine Fixie-

rung. 

Selbst wenn man bejahen kann, dass eine freiheitsentzie-

hende Maßnahme geeignet und erforderlich ist zur Vermei-

dung einer Selbstschädigung, darf sie nur so lange ausge-

führt werden, wie dies zur Vermeidung der Gefahr unbe-

dingt erforderlich ist. 
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3. Müssen freiheitsentziehende Maßnahmen 

immer richterlich genehmigt werden? 
 

In der Praxis herrscht vielfach Unsicherheit, ob stets oder nur 

in besonderen Fällen eine für geeignet und erforderlich 

erachtete freiheitsentziehende Maßnahme, die eine Selbst-

schädigung verhindern soll, zusätzlich richterlich genehmigt 

werden muss. Nachstehend werden die gesetzlichen Vorga-

ben dazu erläutert. 

 

3.1 Eine freiheitsentziehende Maßnahme mit 

Einwilligung des Betroffenen  

 

Wenn man davon ausgeht, dass eine freiheitsentziehende 

Maßnahme nach ihrer Definition nur dann vorliegt, wenn eine 

Person gegen ihren Willen an der Fortbewegung gehindert 

wird, so bedeutet das im Umkehrschluss, dass bei einem 

Einverständnis nicht von einer freiheitsentziehenden Maß-

nahme gesprochen werden kann. 

Liegt also eine wirksame Einwilligung des Betroffenen in 

eine Fixierung oder Sedierung vor, so liegt kein Eingriff in 

Freiheitsrechte vor, vor dem der Betroffene geschützt wer-

den müsste. Daher ist auch eine richterliche Genehmigung 

des Tuns nicht erforderlich.  

Um wirksam tatbestandsausschließend in eine freiheitsent-

ziehende Maßnahme einwilligen zu können, ist es erforder-

lich, dass der Heimbewohner überhaupt (noch) einwilligungs-

fähig ist. Von Angehörigen oder Pflegepersonal hört man in 

diesem Zusammenhang oft: „Mutter/Frau X ist doch dement, 

sie kann das gar nicht mehr entscheiden.“ Die Tatsache, 

dass ein Mensch dement ist, altersbedingt vergesslich oder 

auch behindert, bedeutet nicht zwangsläufig, dass er nicht 

mehr einwilligungsfähig ist.  

Einwilligungsfähigkeit ist dann zu bejahen, wenn ein 

Mensch die Bedeutung, Tragweite und Folgen einer Fixie-

rung oder Sedierung noch verstehen kann. Die Anforderun-

gen an die Einwilligungsfähigkeit liegen unter den Anforde-

rungen, die an die Geschäftsfähigkeit gestellt werden. Das

Liegt eine wirksame Einwilli-
gung des Betroffenen zur 
Durchführung einer freiheits-
entziehenden Maßnahme vor, 
so ist eine richterliche Ge-
nehmigung nicht erforderlich. 



32 

bedeutet, dass ein Heimbewohner möglicherweise nicht 

mehr einen Vertrag wie beispielsweise den Heimvertrag ab-

schließen kann, weil er ein derart umfangreiches Konstrukt 

nicht mehr in seiner Bedeutung erfassen kann. Trotzdem 

kann er in Bezug auf eine Fixierung noch einwilligungsfähig 

sein, weil er weiß und erfahren hat, dass es schmerzhaft ist, 

aus dem Rollstuhl zu rutschen und sich dabei zu verletzen. 

Er kann verstehen, dass ein Gurt ihn vor diesem Herausrut-

schen bewahren könnte und realisiert, dass er bei angeleg-

tem Gurt nicht mehr selbständig alleine aufstehen kann und 

nimmt diese Einschränkung zugunsten der Sicherheit, nicht 

vornüber zu kippen, in Kauf. 

Um wirksam einwilligen zu können, muss man über die Vor-

teile und Risiken aufgeklärt sein. Der Betroffene muss für ihn 

verständlich erklärt bekommen,  

- auf welche Art ihm seine Freiheit entzogen werden 

soll und  

- warum dies geschehen soll. 

Ferner muss erläutert werden,  

- für welche Zeitdauer, 

- bei welcher Gelegenheit die Maßnahme durchgeführt 

werden soll und  

- welche Folgen Fixierung oder Sedierung haben kön-

nen.  

Für den Betroffenen muss also verständlich sein, welche 

Auswirkungen die Fixierung oder Sedierung letztendlich für 

ihn hat. 

Beispiel: 

So müsste einer Heimbewohnerin beim Anbringen eines 

Therapietisches erklärt werden, das dies nur für die Zeit der 

Essenseinnahme erfolgen soll, weil der Rollstuhl nicht bis vor 

den Esstisch geschoben werden kann. Ihr muss verdeutlicht 

werden, dass sie in dieser Zeit nicht selbstständig aufstehen, 

aber jederzeit Hilfe holen kann.  

Eine Einwilligung des Betrof-
fenen setzt dessen Einwilli-
gungsfähigkeit voraus.  
Der Betroffene muss zum ei-
nen über die Maßnahme und 
deren Auswirkungen aufge-
klärt werden. 
Zum anderen muss er (noch) 
verstehen können, was es für 
ihn bedeutet, wenn eine frei-
heitsentziehende Maßnahme 

durchgeführt wird. 
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Gleiches gilt für das Verabreichen von Medikamenten. Den 

Arzt trifft grundsätzlich eine Aufklärungspflicht, dem Pa-

tienten zu erklären,  

- welche Behandlung er durchführen und  

- welche Arznei er verabreichen will,  

- welche Wirkungen zu erwarten sind und  

- mit welchen Nebenwirkungen zu rechnen ist.  

Erfolgt keine ausreichende Aufklärung, kann auch keine 

wirksame Einwilligung erteilt werden.  

Wenn Ärzte oder Pflegekräfte über eine von ihnen durchge-

führte Maßnahme nicht ausreichend aufgeklärt haben und 

somit ohne entsprechende Einwilligung handeln, begehen 

sie sogar eine Körperverletzung.  

Es ist nicht immer einfach festzustellen, ob der Betroffene 

einwilligungsfähig ist. Für die Pflegekräfte bzw. die Verant-

wortlichen in Heimen hängt von deren Beurteilungsvermögen 

aber ab, ob eine richterliche Genehmigung einzuholen ist 

oder nicht. Da hilft es auch nicht, wenn sich das Pflegeper-

sonal vor einer Maßnahme vorsichtshalber eine schriftliche 

Einwilligung des Betroffenen einholt. War dieser zum Zeit-

punkt der Unterschrift nicht mehr einwilligungsfähig, so wird 

er es auch nicht durch seine Unterschrift – die Einwilligung 

ist dann unwirksam. 

Letztendlich ist die Frage der Einwilligungsfähigkeit eine Ein-

zelfallentscheidung. Leidet der Betroffene unter einer Krank-

heit, die in Schüben auftritt oder die ihn tagtäglich in einer 

anderen Verfassung sein lässt, so ist das Feststellen der 

Einwilligungsfähigkeit besonders schwierig. Im Zweifelsfall ist 

davon auszugehen, dass eine Einwilligungsfähigkeit besteht 

und der betroffene Mensch selber entscheiden kann. 

In der Praxis führt Vorstehendes zu der unbefriedigenden 

Sachlage, dass auf der einen Seite zu Gunsten der Betroffe-

nen von einer vorliegenden Einwilligungsfähigkeit auszuge-

hen ist und damit Pflegepersonal und Arzt in seine Rechte 

eingreifen dürfen, ihnen aber auf der anderen Seite der 

Schutz einer richterlichen Kontrolle durch Genehmigung der 

Maßnahme nicht zur Seite steht. 

.
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In Heimen wird oftmals bereits bei Einzug die Unterzeich-

nung einer „Generaleinwilligung in freiheitsentziehende 

Maßnahmen“ gefordert. Diese Verfahrensweise ist nicht nur 

aus pflegefachlicher Sicht unqualifiziert, sondern auch  

rechtlich unwirksam. Es ist stets in jedem Einzelfall eine Ein-

willigung einzuholen, nachdem vorab die Einwilligungsfähig-

keit geprüft wurde.  

Eine Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen widerrufen werden. Dies kann auch durch Zeichen 

wie ein Kopfschütteln oder Abwehrhaltungen erfolgen. 

 

3.2 Eine Einwilligung durch Dritte 
 

3.2.1 Einwilligung durch Angehörige 
 

Nicht selten meinen Angehörige, dass der Vater oder der 

Ehepartner nicht (mehr) einwilligungsfähig sei, und wollen 

daher für diese entscheiden. Sie weisen das Pflegepersonal 

an, den Vater oder die Ehefrau wegen möglicher Verlet-

zungsgefahren nicht alleine spazieren gehen zu lassen oder 

verlangen, dass das Bettseitenteil stets anzubringen sei, 

um potentielle Stürze zu vermeiden. Es mag für Angehörige, 

die es doch nur gut meinen, schwer verständlich sein, dass 

es im deutschen Recht bei Erwachsenen kein gesetzliches 

Vertretungsrecht für Angehörige gibt. Das bedeutet, dass 

trotz der verwandtschaftlichen Bindungen weder die Eltern 

ihre volljährigen Kinder23 und noch umgekehrt die volljähri-

gen Kinder ihre Eltern von Gesetzes wegen rechtlich vertre-

ten dürfen. Entsprechendes gilt für Eheleute. Auch sie sind 

nicht aufgrund des Ehebandes vertretungsberechtigt. 

Um die Einwilligung in eine Fixierung oder Sedierung für ei-

nen Angehörigen oder den Ehepartner erklären zu können, 

muss eine Vertretungsberechtigung des Handelnden vor-

liegen. Diese kann entweder  

- durch die Bestellung seitens des Gerichts als rechtli-

cher Betreuer oder  

 

                                                
23

 Lediglich bei minderjährigen Kindern sind die Eltern gesetzliche  
    Vertreter. 
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- durch die Erteilung einer (Vorsorge-) Vollmacht durch 

den Betroffenen  

erfolgen. Letzteres setzt allerdings voraus, dass die Voll-

macht zu einem Zeitpunkt erteilt worden ist, zu dem der Be-

troffene noch geschäftsfähig war. 

An dieser Stelle wird deutlich, warum die gesetzlichen Rege-

lungen über die Fixierung und Sedierung im Betreuungs-

recht zu finden sind. 

Angehörige, die rechtlicher Betreuer sind oder (Vorsorge-) 

Bevollmächtigter, müssen ihre Einwilligung in eine Fixierung 

oder Sedierung richterlich genehmigen lassen24.  

 

3.2.2  Einwilligung durch die vorsorgebe-

vollmächtigte Person oder den rech-

tlichen Betreuer 25 

 

Eine Person, die durch eine Vorsorgevollmacht zur Stell-

vertretung eingesetzt ist, kann die Einwilligung in freiheits-

entziehende Maßnahmen wirksam nur erteilen, wenn sich 

die Entscheidungsbefugnis (auch) auf solche Maßnahmen 

und ggf. (auch) auf die Heilbehandlung erstreckt.  

Wer also vorsorgend Dritten die Befugnis übertragen möch-

te, bei eigenen demenziellen Veränderungen oder Krankhei-

ten, die eine Entscheidungsbefugnis unmöglich machen, 

stellvertretend die Einwilligung in freiheitsentziehende Maß-

nahmen zu erteilen, muss dies in seiner Vollmachtserklä-

rung ausdrücklich aufnehmen und möglichst genau be-

schreiben, für welche Maßnahmen dies gelten soll und wel-

che Maßnahmen davon evtl. ausgenommen sein sollen. Im 

Rahmen einer Vorsorgevollmacht muss also die Erlaubnis, 

auch über freiheitsentziehende Maßnahmen entscheiden zu 

dürfen, ausdrücklich in der schriftlichen Vollmacht enthalten 

sein26.  
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 § 1906 Abs. 4, 5 in Verbindung mit Abs. 2 BGB. 
25

 Eingehend siehe Kapitel 5. 
26

 § 1906 Abs. 5 Satz 1 BGB. 

Angehörige können nicht per 
se in freiheitsentziehende 
Maßnahmen für den Vater 
oder die Ehefrau einwilligen. 
Sie müssen entweder (Vor-
sorge-)Bevollmächtigter sein 
oder rechtlicher Betreuer. 
 
Zusätzlich bedarf es einer 
richterlichen Genehmigung. 
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Beispiel: 

„Diese Vollmacht umfasst insbesondere 

 die Gesundheitssorge und die Einwilligung zu ärztli-

chen und medizinischen Handlungen einschließlich 

der Eingriffe und Heilbehandlungen nach § 1904 BGB 

(Gefahr des Todes oder schwerer und länger an-

dauernder gesundheitlicher Schäden), 

 die Mitwirkung, Anordnung und Genehmigung von 

freiheitsentziehender Unterbringung sowie unterbrin-

gungsähnlicher Maßnahmen im Sinne von § 1906 

BGB. 

 die Abgabe von Erklärungen bei ärztlichen Maßnah-

men (Zustimmung, Verweigerung)“ 

Vorsorgebevollmächtigte Personen müssen sich die Ein-

willigung in freiheitsentziehende Maßnahmen richterlich 

genehmigen lassen27.  

Entsprechendes gilt auch, wenn jemand zum rechtlichen Be-

treuer durch das Gericht eingesetzt ist. Um als rechtlicher 

Betreuer wirksam in freiheitsentziehende Maßnahmen ein-

willigen zu können, muss die Betreuung den entsprechenden 

Wirkungskreis umfassen. 

Beispiel: 

„Die Betreuung umfasst folgende Wirkungskreise: 

 … 

 Die Einwilligung in freiheitsentziehende Maßnahmen.“ 

Auch bei der Bestellung eines rechtlichen Betreuers durch 

das Gericht muss der Aufgabenkreis bestimmte freiheitsent-

ziehende Maßnahmen umfassen. 

Und auch für den rechtlichen Betreuer gilt, dass seine Einwil-

ligung in freiheitsentziehende Maßnahmen richterlich ge-

nehmigt werden muss28.  

 

                                                
27

 § 1906 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 2 BGB. 
28

 § 1906 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 2 BGB. 

(Vorsorge-) Bevollmächtigte 
müssen freiheitsentziehende 
Maßnahmen richterlich ge-

nehmigen lassen. 

Der rechtliche Betreuer muss 
freiheitsentziehende Maß-
nahmen vom Gericht ge-
nehmigen lassen. 
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Für beide Personengruppen, Vorsorgeberechtigte wie Be-

treuer, ist die richterliche Genehmigung nicht als bloße 

Kontrolle, sondern als Hilfe in schwierigen Situationen anzu-

sehen. Für die Betroffenen bietet sie einige Gewähr, dass 

nicht rechtsmissbräuchlich in ihre Freiheitsrechte eingegriffen 

wird. 

Eingehende Erläuterungen zu diesem Thema siehe Kapitel 

5. 

 

3.2.3  Anordnung durch einen Arzt 
 

Ärzte haben kein Vertretungsrecht aufgrund ihres Berufs-

standes. Sie sind nicht berechtigt, Willensentscheidungen 

ihrer Patienten zu ersetzen.  

Wenn sie also der Meinung sind, dass freiheitsentziehende 

Maßnahmen notwendig sind, müssen sie sich von einem 

entsprechenden Willen des Betroffenen überzeugen, wenn 

dieser noch einwilligungsfähig ist oder die Einwilligung des 

rechtlichen Vertreters (Vorsorgebevollmächtigter oder rech-

tlicher Betreuer) einholen, der diese Maßnahmen dann rich-

terlich genehmigen lassen muss. 

 

3.3 Einmalige oder kurzzeitige freiheitsentzie-

hende Maßnahmen  
 

§ 1906 Absatz 4 BGB fordert eine richterliche Genehmi-

gung immer nur dann, wenn die Fixierung oder Sedierung 

über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig durchge-

führt wird.  

Im Umkehrschluss bedeutet das: Eine richterliche Genehmi-

gung ist entbehrlich, wenn die Fixierung oder Sedierung 

- nicht über einen längeren Zeitraum oder  

- nicht regelmäßig erfolgt. 

Das Gesetz sagt nicht, was unter den genannten Begriffen 

zu verstehen ist. Hierzu hat die Rechtsprechung Grundsätze 

aufgestellt. 

Freiheitsentziehende Maß-
nahmen bedürfen der richter-
lichen Genehmigung nicht, 
wenn sie nicht regelmäßig 
oder nicht über einen länge-
ren Zeitraum durchgeführt 
werden. 
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„Regelmäßig“ meint das Durchführen der freiheitsentziehen-

den Maßnahme immer aus dem gleichen Anlass oder zur 

gleichen Zeit.  

Beispiel: 

Das Hochziehen des Bettseitenteils immer zur Nachtzeit.  

Was unter einem „längeren Zeitraum“ zu verstehen ist, wird 

unterschiedlich diskutiert. Bei einem Zeitraum von drei bis 

sieben Tagen wird in der Regel keine richterliche Genehmi-

gungsbedürftigkeit verlangt. Teilweise wird gefordert, die Er-

forderlichkeit einer Genehmigung von der Schwere der Maß-

nahme abhängig zu machen. Alle diese Ansätze sind unbe-

stimmt und bieten für den Betroffenen keine Rechtssicher-

heit. Daher gibt es Stimmen, die die Anlehnung an § 128 

Strafprozessordnung (StPO) vorschlagen, wonach eine frei-

heitsentziehende Maßnahme ohne richterlichen Beschluss 

maximal bis zum Ablauf des nächsten Tages dauern darf - 

unabhängig von der Art der Maßnahme.  

Beispiel: 

Wird eine Heimbewohnerin am Montag Vormittag fixiert, so 

dürfte diese Fixierung maximal bis Dienstag um 24 Uhr an-

dauern, ohne dass es einer richterlichen Genehmigung be-

darf. 

Für diese an die StPO angelehnte Regelung spricht, dass sie 

eine klare zeitliche Grenze bestimmt und so Rechtssicherheit 

schafft. 

Abgesehen von der Frage, was bei einer Fixierung „über ei-

nen längeren Zeitraum“ oder „regelmäßig“ bedeutet, ist im-

mer zu beachten, dass sie trotzdem nur solange durchge-

führt werden darf, wie sie aus sachlichen Erwägungen unbe-

dingt erforderlich ist. 

 

3.4 Freiheitsentziehende Maßnahmen in Eilfäl-

len  

 

In Eilfällen können Pflegekräfte oder Ärzte ohne richterli-

che Genehmigung freiheitsentziehende Maßnahmen tref- 

Neben allen rechtlichen Vor-
aussetzungen darf eine frei-
heitsentziehende Maßnahme 
immer nur so lange durchge-
führt werden, wie es zur Ab-
wendung der Gefährdung 
erforderlich ist. 
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fen29. Allerdings ist in diesen Fällen die Genehmigung unver-

züglich nachzuholen. 

Eilfälle liegen vor, wenn sich eine Person unvorhergesehen 

erheblich selbst gefährdet, sodass ein sofortiges Handeln 

erforderlich ist und weder die notwendige Einwilligung noch 

ein richterlicher Beschluss abgewartet werden können. De-

rartige Fälle - etwa bei einer plötzlich auftretenden Aggressi-

on - sind aus rechtlicher Sicht in der Regel unproblematisch, 

weil  

- entweder eine freiheitsentziehende Maßnahme in der-

artigen Notsituationen nicht über einen längeren 

Zeitraum durchgeführt wird und daher von vorne her-

ein keiner richterlichen Genehmigung bedarf30, 

- oder die freiheitsentziehende Maßnahme als Not-

wehrhandlung31 gerechtfertigt ist 

- oder über den rechtfertigenden Notstand32 gedeckt 

ist,  

sodass in diesen Fällen eine richterliche Genehmigung 

nicht nachträglich eingeholt werden muss. 

 

3.5 Freiheitsentziehende Maßnahme in Fällen 

der Notwehr oder Nothilfe  
 

Auch in Fällen der Notwehr oder Nothilfe ist die Durchfüh-

rung einer Fixierung oder Sedierung ohne Einwilligung und 

auch ohne richterliche Genehmigung zulässig. 

Es kann beispielsweise geschehen, dass ein Heimbewohner 

tätlich wird. Greift er andere Menschen an, so sind diese 

berechtigt, sich selber zu schützen und gegebenenfalls zu 

verteidigen (Notwehr). Ferner sind die Pflegekräfte verpflich-

tet, anderen zu Hilfe zu kommen (Nothilfe). Als äußerstes 

Mittel des Eigen- oder Fremdschutzes müsste der aggressi-

ve Heimbewohner ggf. durch eine Fixierung von weiteren 

Übergriffen abgehalten werden.  

                                                
29

 § 1906 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 2 BGB. 
30

 Siehe oben Kapitel 3.3. 
31

 Siehe unten Kapitel 3.5. 
32

 Siehe unten Kapitel 3.5. 

In Fällen von Notwehr und 
Nothilfe ist eine richterliche 
Genehmigung für eine frei-
heitsentziehende Maßnahme 

nicht erforderlich. 

In Eilfällen ist eine richter-
liche Genehmigung nicht 
vor der Durchführung ei-
ner freiheitsentziehenden 
Maßnahme einzuholen, 
jedoch unverzüglich nach-

zuholen. 
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Allerdings sind auch die Voraussetzungen, unter denen man 

sich auf eine rechtfertigende Notwehrhandlung berufen kann, 

gesetzlich genau festgelegt. 

§ 227 Absatz 2 BGB verlangt, dass die Verteidigungshand-

lung erforderlich ist, um einen (rechtswidrigen) Angriff von 

sich oder einem anderen abzuwenden.  

Voraussetzung ist zunächst eine sogenannte Notwehrlage. 

Notwehrlage meint eine Situation, in der ein gegenwärtiger 

rechtswidriger Angriff vorliegt. In oben genanntem Beispiel 

wäre ein solcher zu bejahen, wenn der Heimbewohner auf 

andere Menschen einschlagen würde.  

Da das Gesetz eine Notwehrlage fordert, sind Fixierungen zu 

rein präventiven Zwecken ausgeschlossen. Droht etwa je-

mand nur mit Gewalt oder besteht nur die mögliche Gefahr 

eines Angriffs, so ist die Anwendung freiheitsentziehender 

Maßnahmen als Abwehrhandlung nicht erlaubt.  

Ferner muss die Verteidigungsmaßnahme erforderlich sein, 

um den rechtswidrigen Angriff abzuwehren. Schlägt der 

Heimbewohner andere Personen, liegt zwar eine Notwehrla-

ge vor, dennoch mag eine Fixierung als Verteidigungshand-

lung nicht erforderlich und damit rechtlich unzulässig sein. 

Eine freiheitsentziehende Maßnahme ist als Verteidigungs-

handlung nämlich nur dann erlaubt, wenn sie erforderlich ist, 

um den Angriff wirksam abzuwehren. Reicht auch eine weni-

ger einschneidende Maßnahme zur Abwehr des Angriffs aus, 

so ist diese zu wählen. Vor allem Pflegepersonal, das im 

Umgang mit demenziell veränderten Menschen geschult ist, 

werden in der Regel Mittel zur Verfügung stehen, um einen 

Angriff auf die eigene Person oder Dritte fachlich kompetent 

ohne Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen 

abzuwenden. 

Gelingt dies nicht, so ist als äußerstes Mittel einer Verteidi-

gungshandlung auch eine Fixierung ohne richterliche Ge-

nehmigung zulässig, allerdings immer nur so lange, wie dies 

unbedingt zur Abwehr des Angriffs erforderlich ist. 

 

 

 

 

Die Anwendung einer frei-
heitsentziehenden Maßnah-
me in Fällen der Notwehr 
setzt einen unmittelbaren 
Angriff voraus, der nicht an-
ders als durch den Einsatz 
von freiheitsentziehenden 

Maßnahmen abzuwenden ist. 
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3.6 Freiheitsentziehende Maßnahme im Fall 

des rechtfertigenden Notstandes  
 

Auch im Fall eines sogenannten rechtfertigenden Notstan-

des ist es möglich, freiheitsentziehende Maßnahmen ohne 

richterliche Genehmigung durchzuführen33. Danach han-

delt derjenige nicht rechtswidrig, der in einer „gegenwärtigen, 

nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Körper, … eine 

Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen ab-

zuwenden, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Inter-

essen das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesent-

lich überwiegt.“ 

Wenn etwa eine Heimbewohnerin aufgrund starker Aggres-

sivität sich selber erheblichen Gefahren aussetzt oder gar 

einen Suizidversuch begeht, kann sie ggf. durch eine frei-

heitsentziehende Maßnahme daran gehindert werden.  

Voraussetzung ist auch hier - ebenso wie bei Notwehr und 

Nothilfe - das Vorliegen einer gegenwärtigen Gefahr. Dar-

unter versteht man eine Situation, die bei ungehindertem 

Ablauf den Eintritt oder die Intensivierung eines Schadens 

bei objektiver Betrachtungsweise ernstlich befürchten lässt. 

In dem oben gebildeten Beispiel kann eine solche Gefahr 

bejaht werden, denn eine ungehindert durchgeführte Selbst-

schädigung oder gar ein ungehindert ablaufender Suizid-

versuch würde die Betroffene erheblich schädigen. Nicht zu-

lässig sind auch bei Notstandssituationen freiheitsentziehen-

de Maßnahmen wegen rein potentiell bestehender Gefahren. 

Wenn eine Notstandslage gegeben ist, muss die Reaktion 

hierauf objektiv erforderlich sein, um die Gefahr abzuwen-

den. Auch hier gilt wie bei Notwehr und Nothilfe der Grund-

satz, dass nicht mit Kanonen gegen Spatzen geschossen 

werden darf. Im genannten Beispiel muss also eine Fixierung 

geeignet sein, um die konkrete Gefahr, etwa den Suizid, von 

der Heimbewohnerin abzuwenden. Ferner muss es sich um 

das mildeste - also das am wenigsten einschneidende - Mit-

tel handeln. Steht dem fachlich geschulten Personal ein an-

deres und weniger einschneidendes Mittel als eine Fixierung 

oder Sedierung zur Verfügung, so muss dieses gewählt wer-

den. 

                                                
33

 Vgl. § 34 StGB. 

Liegt ein Fall des rechtferti-
genden Notstandes vor, so 
bedarf die freiheitsentzie-
hende Maßnahme keiner 

richterlichen Genehmigung. 
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Das Gesetz fordert darüber hinaus eine Interessenabwä-

gung. Im genannten Fall muss die Gesundheitsgefahr, die 

durch den Suizidversuch besteht, höher zu bewerten sein, 

als der Freiheitsentzug durch eine Fixierung. Das kann be-

jaht werden, denn der kurzfristig durchgeführte Freiheitsent-

zug greift weniger in die Rechte der Heimbewohnerin ein, als 

die Folgen eines Suizidversuchs oder einer anderen erhebli-

chen Selbstschädigung. 

Die Abgrenzung zur Notwehr und Nothilfe liegt im Objekt der 

Schädigung. Bei Notwehr und Nothilfe greift der Heimbe-

wohner den Pflegenden oder Mitbewohner an. In dem oben 

gebildeten Beispiel zum rechtfertigenden Notstand fügt er 

sich selbst Schaden zu. In beiden Fällen können freiheitsent-

ziehende Maßnahmen ein geeignetes und sogar erforderli-

ches Mittel sein, ihn davon abzuhalten unter den jeweils dar-

gestellten Voraussetzungen. In beiden Fällen darf die frei-

heitsentziehende Maßnahme nur solange andauern, wie es 

unbedingt erforderlich ist. 

 

 

.



43 

.

 

4. Unter welchen Voraussetzungen sind frei-

heitsentziehende Maßnahmen in der häus-

lichen Betreuung zulässig? 
 

Die meisten Menschen werden nicht in Heimen, sondern zu 

Hause betreut und gepflegt, sei es durch ambulante Pflege-

dienste oder sei es durch Angehörige. Auch in der häusli-

chen Betreuung kann eine freiheitsentziehende Maßnahme 

notwendig werden. Dann stellt sich dieselbe Frage wie in der 

stationären Betreuung: Unter welchen Voraussetzungen darf 

beispielsweise das Seitenteil des Pflegebettes angebracht 

werden?  

§ 1906 Absatz 4 BGB spricht lediglich davon, dass im Falle 

des Aufenthaltes in einem Heim, einer Anstalt oder einer 

sonstigen Einrichtung bei Fixierungen oder Sedierungen eine 

richterliche Genehmigung einzuholen ist. Es stellt sich also 

die Frage, ob die eigene Häuslichkeit als „sonstige Einrich-

tung“ anzusehen ist. 

Freiheitsentziehende Maßnahmen ohne richterlichen 
Beschluss sind zulässig, wenn

•sie nicht über einen längeren Zeitraum oder 
regelmäßig vorgenommen werden

•ein Eilfall vorliegt

•eine wirksame tatbestandsausschließende 
Einwilligung durch den Betroffenen vorliegt

•Notwehr/Nothilfe vorliegt

•rechtfertigender Notstand vorliegt.
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4.1 Betreuung und Pflege durch einen am-

bulanten Pflegedienst 
 

Die ambulante Versorgung zu Hause ist im Gesetz vom 

Wortlaut her nicht ausdrücklich genannt. Um einen möglichst 

umfassenden Schutz vor ungerechtfertigten freiheitsentzie-

henden Maßnahmen und eine Kontrolle hierüber zu gewähr-

leisten, ist der Begriff der „sonstigen Einrichtung“ weit aus-

zulegen. Nach der Rechtsprechung fallen Menschen, die in 

ihrer Häuslichkeit durch einen ambulanten Pflegedienst be-

treut werden, unter den Schutz des § 1906 Absatz 4 BGB. 

Man geht in diesen Fällen davon aus, dass durch den Zutritt 

der Pflegedienstmitarbeiter - mithin fremder Personen - die 

Häuslichkeit aufgehoben ist. Daher gelten bei einer häusli-

chen Versorgung durch einen ambulanten Pflegedienst die-

selben Voraussetzungen für die Anwendung freiheitsentzie-

hender Maßnahmen wie bei einer stationären Betreuung.  

In der Praxis werden Pflegedienstmitarbeiter oftmals von An-

gehörigen angewiesen, beim Weggehen die Wohnungstür 

abzuschließen, damit die Betreuungsbedürftigen nicht ei-

genmächtig die Wohnung verlassen können und eventuell 

nicht mehr zurückfinden. Solche Anweisungen sind grund-

sätzlich nicht rechtmäßig und daher vom Pflegedienst nicht 

zu beachten, denn es handelt sich um eine freiheitsentzie-

hende Maßnahme, zu deren Anordnung Angehörige zu-

nächst nicht befugt sind. Nur wenn sie entweder als rechtli-

cher Betreuer mit entsprechendem Aufgabenkreis („Auf-

enthaltsbestimmungsrecht“, „freiheitsentziehende Maßnah-

men“) oder als Vorsorgebevollmächtigte mit entspre-

chendem Vollmachtsumfang34 handeln, können sie eine 

solche Maßnahme anordnen und sich vom Gericht genehmi-

gen lassen35. 

Erläutert man diese Rechtslage den Pflegedienstmitarbeitern 

oder Angehörigen, wird oft entgegnet, dass die Verfahrens-

weise doch „nur“ dem Schutze der Betroffenen diene und die 

Nachbarn einen Schlüssel hätten, um im Ernstfall in die 

Wohnung gelangen zu können. Dieser gute Wille ändert 

nichts an der rechtlichen Beurteilung. Es besteht hierbei so-

gar die Gefahr, dass die Nachbarn einen Ernstfall, wie etwa 

einen Sturz, gar nicht bemerken. 

                                                
34

 Siehe oben Kapitel 3.2.2. 
35

 Vgl. LG Hamburg, Beschluss vom 09.09.1994, Az. 301 T 206/94, FamRZ 1994,  
   Seite 1619 f. 

§ 1906 BGB ist auch bei häus-
licher Pflege durch einen am-
bulanten Pflegedienst zu be-
achten. 
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Anders ist der Fall allerdings zu beurteilen, wenn der einwilli-

gungsfähige Betroffene selbst den Pflegedienst bittet, beim 

Weggehen die Tür aus Sicherheitsgründen zu verschließen 

und er selber noch einen Schlüssel hat, um anderen Perso-

nen den Zugang zu seiner Wohnung zu ermöglichen oder 

selbst die Wohnung zu verlassen. 

 

4.2 Betreuung und Pflege in einer Wohnge-

meinschaft für Menschen mit Demenz 
 

In Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz leben 

in der Regel 6 bis 10 an Demenz erkrankte Bewohnerinnen 

und Bewohner zusammen, die rund um die Uhr von (in der 

Regel) einem Pflegedienst betreut werden. Damit handelt es 

sich um einen Mix aus den Gegebenheiten in einem Heim 

und bei der häuslichen Versorgung durch ambulante Hilfen. 

Zum einen wird wie im Heim eine Rund-um-die-Uhr-

Versorgung gewährleistet, zum anderen erfolgt die Versor-

gung wie im häuslichen Bereich durch ambulante Unterstüt-

zung in den unterschiedlichen Lebensbereichen wie haus-

wirtschaftliche Hilfen, Beschäftigung, Begleitung und auch 

Pflege36. 

Fraglich ist, ob auch diese Wohnform eine „sonstige Ein-

richtung“ im Sinne von § 1906 Absatz 4 BGB ist und daher 

eine freiheitsentziehende Maßnahme einer richterlichen Ge-

nehmigung bedarf. Da es sich um eine relativ junge Wohn-

form handelt, gibt es für diesen Bereich noch keine 

höchstrichterlichen Entscheidungen, die Antworten auf diese 

Frage geben könnten. 

Wendet man aber die Grundsätze an, die die Gerichte für die 

stationäre und ambulante Pflege aufgestellt haben37, wird 

man auch Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz 

als „sonstige Einrichtung“ im Sinne von § 1906 BGB anzuse-

hen haben, sodass freiheitsentziehende Maßnahmen auch 

hier der richterlichen Genehmigung bedürfen. 

                                                
36

 Näheres zu dieser Wohnform siehe Broschüre des Bundesministeriums für  
    Familie, Senioren, Frauen und Jugend  „Ambulant betreute Wohngemeinschaf- 
    ten für demenziell erkrankte Menschen“, 2002; Homepage des Bundesmodell- 
    projekts „Qualitätssicherung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften (nicht  
    nur) für Menschen mit Demenz“, www.wg-qualitaet.de mit weiterführenden  
    Hinweisen. 
37

 Siehe oben Kapitel 4.1. 
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4.3 Betreuung und Pflege durch die Ange-

hörigen 
 

Die familiäre Betreuung und Pflege im häuslichen Bereich 

wird dagegen nicht vom Regelungsinhalt des § 1906 Absatz 

4 BGB erfasst38. Es handelt sich nicht um ein Heim oder eine 

Anstalt und auch der Begriff der „sonstigen Einrichtung“ - 

obwohl weit zu fassen - kann auf familiäre Versorgungsstruk-

turen nicht ausgedehnt werden. Der Gesetzgeber wollte die 

rein familiäre Versorgung bewusst nicht einer vormund-

schaftsgerichtlichen Genehmigung unterwerfen. 

Beispiel: 

Möchte man das Bettseitenteil am Pflegebett hochstellen, um 

ein nächtliches Herausfallen zu verhindern, so benötigt man 

selbst bei einem einwilligungsunfähigen Pflegebedürftigen, 

auch wenn er durch eine Vorsorgevollmacht die Einwilligung 

in freiheitsentziehende Maßnahmen einem Dritten übertra-

gen hat oder unter rechtlicher Betreuung steht, keine richter-

liche Genehmigung. Die Gerichte können bei solchen Ver-

sorgungssituationen nicht eingreifen, sie sind nicht zustän-

dig.  

Für die rein häusliche Versorgung durch Angehörige gelten 

damit lediglich die allgemein gültigen Grenzen der Strafge-

setze. In Betracht kommt hier eine Freiheitsberaubung 

nach § 239 StGB wonach die tatsächliche wie auch die po-

tentielle Fortbewegungsfreiheit geschützt wird. Um eine 

strafrechtliche Verantwortlichkeit entfallen zu lassen, müssen 

Rechtfertigungsgründe vorliegen. 

Es gibt keine exakten Fallzahlen zu der Frage, wie oft im 

häuslichen Bereich freiheitsentziehende Maßnahmen durch 

Angehörige durchgeführt werden. In der Regel gelangen de-

rartige Fälle - anders als im stationären Bereich - nicht an die 

Öffentlichkeit, so dass nach dem Motto „wo kein Kläger, da 

kein Richter“ nur wenige Gerichtsurteile vorliegen, auf die als 

Orientierungsmaßstab zurückgegriffen werden könnte. 

                                                
38

 Bayerisches OLG, Beschluss vom 04.09.2001, Az. 3Z BR 132/02, BtPrax 2003  
   Seite 37 f.; anderer Ansicht AG Garmisch-Patenkirchen, Beschluss vom  
   27.05.1999, Az. XVII 0365/98.  

§ 1906 BGB ist bei der rein 
familiären Pflege nicht an-
zuwenden. Es bedarf daher 
keiner richterlichen Geneh-
migung bei einer freiheits-
entziehenden Maßnahme. 
Es gelten die Grenzen des 

Strafgesetzes. 
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Bespiel: 

Der Bundesgerichtshof (BGH)39 hatte im Jahre 1959 über 

den Fall einer pflegebedürftigen Frau zu entscheiden, die 

jeweils 3 bis 4 Tage hintereinander in ihrem Zimmer von ih-

ren Kindern eingeschlossen wurde, wobei sich die Tage mo-

natlich auf etwa 2 Wochen summierten. Krankheitsbedingt 

war die Frau oft halbbekleidet von zu Hause weggelaufen 

und hatte in ihrer Wohnung erhebliche Schäden verursacht, 

was die Kinder zum Einschließen veranlasst hatte.  

Der Bundesgerichtshof kam in seiner damaligen Entschei-

dung zu dem Ergebnis, dass eine Familiengemeinschaft, die 

eine Pflege im Bewusstsein einer sittlichen Hilfspflicht über-

nimmt, auch ohne behördliche Billigung befugt ist, Maßnah-

men zu treffen, um den Betroffenen vor Schaden zu bewah-

ren. Die familiäre Selbsthilfe erlaube ein derartiges Vorgehen 

unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität gegenüber staatli-

chem Eingreifen in familiären Angelegenheiten. Wo die 

Grenzen der familiären Selbsthilfe liegen, ließ das Urteil of-

fen.  

Das Urteil stieß in der Rechtslehre auf Bedenken und Wider-

spruch. Bis heute ist die Diskussion über das Thema frei-

heitsentziehende Maßnahmen in der rein häuslichen Pflege 

nicht abgeschlossen. Es ist aber zu bezweifeln, ob die Ent-

scheidung des BGH heute noch genau so ausfallen würde. 

 

5. Welche Rolle spielt der rechtliche Betreuer 

bei freiheitsentziehenden Maßnahmen? 
 

Wie bereits mehrfach erwähnt, findet man die rechtliche 

Norm, die die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer 

Fixierung oder Sedierung festlegt, in dem Abschnitt des 

BGB, der die rechtliche Betreuung regelt. § 1906 Absatz 1 

und 4 BGB legt fest, dass es der rechtliche Betreuer ist, der 

über eine Unterbringung oder eine freiheitsentziehende 

Maßnahme entscheidet. Das setzt logischerweise voraus, 

dass der Betroffene, bei dem diese Maßnahmen durchge-

führt werden sollen, bereits unter rechtlicher Betreuung steht. 

                                                
39

 BGH, Urteil vom 16.06.1959, Az. 1 StR 191/59 , JZ 1959 Seite 776 ff. 
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Das ist aber in vielen Fällen nicht gegeben. Daher stellt sich 

die Frage, wie dann zu verfahren ist. 

Ein rechtlicher Betreuer wird nur dann bestellt, wenn ein Voll-

jähriger seine (rechtlichen) Angelegenheiten aufgrund einer 

psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen 

oder seelischen Behinderung nicht mehr oder teilweise 

nicht mehr besorgen kann40. Liegen diese Voraussetzungen 

nicht vor, kann eine rechtliche Betreuung nicht angeordnet 

werden. 

In diesem Fall kann nur der einwilligungsfähige Betroffene 

selber in eine solche Maßnahme einwilligen41. 

Sehr häufig liegen aber die Voraussetzungen für die Bestel-

lung eines rechtlichen Betreuers vor, es bestand aber (noch) 

keine Notwendigkeit eine rechtliche Betreuung zu beantra-

gen, weil zum Beispiel durch familiäre Unterstützung oder 

stationäre Versorgung die notwendigen Hilfen geleistet wer-

den konnten.  

Wenn dies nicht (mehr) der Fall ist, kann die Betreuung beim 

zuständigen Gericht42 beantragt werden. Betreuungen wer-

den für bestimmte Wirkungskreise ausgesprochen. Wenn 

die Regelungsbefugnis auch freiheitsentziehende Maßnah-

men umfassen soll, ist dies im Rahmen des Verfahrens zu 

beantragen. Gleichzeitig kann die richterliche Genehmi-

gung für eine Fixierung oder Sedierung eingeholt werden. 

Eine rechtliche Betreuung darf nicht angeordnet werden, 

wenn bereits eine Vorsorgevollmacht vorliegt, in der ein 

rechtlicher Vertreter bestimmt wurde43, denn diese hat immer 

Vorrang vor einer rechtlichen Betreuung. 

Allerdings ist ein Vorsorgebevollmächtigter nur dann befugt, 

in eine freiheitsentziehende Maßnahme einzuwilligen, wenn 

die Vorsorgevollmacht schriftlich erteilt wurde und die Befug-

nis zur Entscheidung über freiheitsentziehende Maßnahmen 

nach § 1906 BGB ausdrücklich enthalten ist. 

Liegt eine wirksame Vorsorgevollmacht vor, die auch eine 

Entscheidung über freiheitsentziehende Maßnahmen wie  

                                                
40

 Vgl. § 1896 BGB. 
41

 Siehe oben Kapitel 3.1. 
42

 Bisher das Vormundschaftsgericht, ab 01.09.2009 das Betreuungsgericht am  
   Wohnort des Betroffenen. 
43

 Vgl. § 1896 Abs. 2 Satz 2 BGB. 
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Fixierungen und Sedierungen umfasst, bedarf es zusätzlich 

noch einer richterlichen Genehmigung44. 

Der Vorsorgebevollmächtigte hat wie der Betreuer einen Ant-

rag auf Genehmigung der freiheitsentziehenden Maßnahme 

beim zuständigen Gericht zu stellen. 

Liegt eine Vorsorgevollmacht vor, sind in ihr aber keine Re-

gelungen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen getroffen 

worden, so muss für den Fall, dass eine solche notwendig 

wird, die Vorsorgevollmacht erweitert werden um den Wir-

kungskreis „Einwilligung in freiheitsentziehende Maßnah-

men“. Das setzt jedoch voraus, dass der Betroffene zu die-

sem Zeitpunkt noch geschäftsfähig ist (nicht bloß einwilli-

gungsfähig!), um die Vollmacht zu erweitern. Allerdings wird 

in solchen Fällen davon auszugehen sein, dass der Betroffe-

ne in die freiheitsentziehende Maßnahme selbst einwilligen 

kann und dafür keinen Vertreter einschalten muss. 

Kann die Vorsorgevollmacht mangels Geschäftsfähigkeit 

des Betroffenen nicht erweitert werden, muss für diesen Auf-

gabenbereich ein rechtlicher Betreuer bestellt werden. Hier 

gelten dann die gleichen Voraussetzungen wie oben be-

schrieben. Das heißt, es wird vom Gericht geprüft, ob die 

Voraussetzungen zur Anordnung einer rechtlichen Betreu-

ung gemäß § 1896 BGB vorliegen. Der Betroffene kann in 

einer Betreuungsverfügung eine Person benennen, die er 

als Betreuer wünscht. Dazu muss er nicht geschäftsfähig 

sein, es reicht ein natürlicher Wille aus, soweit er diesen 

kund tun kann. Ist er dazu durch seinen natürlichen Willen 

noch in der Lage, wird das Gericht dann nur für den Bereich 

der freiheitsentziehenden Maßnahmen einen rechtlichen Be-

treuer bestellen; für andere relevante Bereiche besteht nach 

wie vor die Vorsorgevollmacht. 

 

 

 

                                                
44

 Vgl. § 1906 Abs. 5 in Verbindung mit  Abs. 2 und 4 BGB. 

Die freiheitsentziehende Maß-
nahme ist durch einen rechtli-
chen Betreuer oder einen 
(Vorsorge-) Bevollmächtigten 
zu beantragen. 
Liegt eine rechtliche Betreu-
ung noch nicht vor, ist eine 
solche anzuregen oder der 
Betroffene kann einen Be-
vollmächtigten bestimmen, 
wenn er noch geschäftsfähig 

ist. 
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6. Wie läuft das gerichtliche Genehmigungs-

verfahren zur Durchführung freiheitsent-

ziehender Maßnahmen ab? 
 

Die Einwilligung in freiheitsentziehende Maßnahmen er-

teilt entweder 

- die betroffene Person selbst45, 

- der von ihm für diese Fälle in einer Vorsorgevollmacht 

eingesetzte Bevollmächtigte46 oder 

- der rechtliche Betreuer, soweit diese Maßnahmen 

von seinem Wirkungskreis umfasst sind47. 

Das zuständige Gericht48 ist lediglich aufgerufen, diese Ein-

willigung zu genehmigen, soweit dies gesetzlich vorgese-

hen ist. Es ist nicht befugt, selbst die Einwilligung für die frei-

heitsentziehende Maßnahme zu erklären bzw. anzuordnen. 

Dies wird in der Praxis oft missverstanden. Wie dargelegt, ist 

immer dann, wenn Dritte über Freiheitsrechte einer Person 

bestimmen, eine richterliche Genehmigung dieser Maß-

nahmen notwendig. Das Gericht wird nicht von Amts wegen 

tätig, sondern nur auf entsprechenden Antrag hin, den in der 

Regel der rechtliche Betreuer oder der (Vorsorge-) Be-

vollmächtigte stellt. 

Bei Heimbewohnerinnen und –bewohnern kann die Initiative 

für eine freiheitsentziehende Maßnahme auch aus den Rei-

hen der Heimmitarbeiterinnen oder –mitarbeiter kommen. Sie 

besprechen dies mit dem Betroffenen und seinen Angehöri-

gen und ggf. dem Betreuer oder Bevollmächtigten und hel-

fen, den notwendigen Antrag beim Gericht zu stellen. Auch 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines ambulanten Pfle-

gedienstes beraten bei der Entscheidung und sind bei For-

malien behilflich. 

Das Gericht ist vor Erteilung einer Genehmigung an die Ein-

haltung bestimmter gesetzlicher Vorgaben gebunden49: 

                                                
45

 Siehe oben Kapitel 3.1. 
46

 Siehe oben Kapitel 3.2.2 und 5. 
47

 Siehe oben Kapitel 3.2.2 und 5. 
48

 Siehe Fußnote 44. 
49

 Vgl. die §§ 70 ff. FGG (Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), ab dem  
   01.09.2009 die §§ 312 ff. des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen  
   und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG). 
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- Dem Richter muss ein ärztliches Zeugnis über die 

Notwendigkeit der freiheitsentziehenden Maßnahme 

vorliegen. 

- Der Richter muss sich einen persönlichen Eindruck 

von der Situation und der Notwendigkeit der freiheits-

entziehenden Maßnahme machen. Dazu muss er den 

Betroffenen – soweit erforderlich – in seiner gewohn-

ten Umgebung anhören.  

- Der Richter muss ferner den Angehörigen, der Heim-

leitung, eventuell dem Pflegepersonal und ggf. auch 

dem rechtlichen Betreuer oder anderen Vertrauens-

personen Gelegenheit zur Äußerung geben.  

- Der Richter hat dem Betroffenen zur Wahrnehmung 

seiner Rechte eventuell einen Verfahrenspfleger zur 

Seite zu stellen, der dessen Interessen in dem Verfah-

ren vertritt. 

Die Entscheidung des Gerichtes ergeht durch einen Be-

schluss. Darin ist auch die Dauer der freiheitsentziehenden 

Maßnahme festzulegen. Diese darf in der Regel nicht länger 

als ein Jahr betragen. Sollte sie weiterhin andauern müssen, 

kann sie verlängert werden, allerdings erst nach erneuter 

richterlicher Prüfung. 

In dem Gerichtsbeschluss muss nicht nur die genehmigte 

Maßnahme genau bezeichnet werden, sondern so genau wie 

möglich auch der Anlass (z.B. Autoaggression) und die 

Dauer (z.B. nachts ab dem Zubettgehen bis zum Aufstehen). 

Zur Absicherung kann hinzugefügt werden, dass eine Fixie-

rung nur nach Anordnung des Arztes erfolgen darf. 

Gegen den Beschluss des Gerichts ist die sofortige Be-

schwerde innerhalb von 14 Tagen zulässig. Eine anwaltliche 

Vertretung ist nicht zwingend vorgeschrieben. 

Besteht der Verdacht, dass die richterlichen Auflagen nicht 

beachtet werden und gegen die Interessen und das Wohl 

des Betroffenen gehandelt wird, ist das Gericht einzuschal-

ten. 
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7. Welche Rolle spielen Heimaufsicht und 

medizinischer Dienst der Krankenkassen 

bei freiheitsentziehenden Maßnahmen? 
 

Freiheitsentziehende Maßnahmen sind gemäß § 13 HeimG50 

stets zu dokumentieren, und zwar bezüglich  

- Anlass,  

- Maßnahme,  

- Dauer und  

- Dosierung bei Medikamenten sowie  

- besondere Vorkommnisse.  

In der stationären Betreuung nehmen Heimaufsicht und 

Medizinischer Dienst der Krankenkassen (MDK) bei ihren 

Begehungen Einsicht in die Dokumentation und üben so 

Kontrollrechte aus. Dies gilt sowohl für Regelprüfungen wie 

für anlassbezogene Prüfungen. 

Haben der Betroffene, sein Bevollmächtigter oder sein rech-

tlicher Betreuer Bedenken im Hinblick auf den Umfang und 

die Durchführung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, 

können sie sich jederzeit an die Heimaufsicht wenden. 

Auch im ambulanten Bereich besteht eine umfassende Do-

kumentationspflicht. Hier ist der MDK berechtigt, entspre-

chende Kontrollen durchzuführen. 

Der Betroffene hat ein Einsichtsrecht in seine Dokumenta-

tion. Dieses Recht kann er auf (Vorsorge-) Bevollmächtigte 

übertragen. Auch der rechtliche Betreuer hat – soweit dies 

seinen Wirkungskreis umfasst – ein Einsichtsrecht in die 

über seinen Betreuten geführte Pflegedokumentation. 

 

                                                
50

 Vgl. z. B. § 13 Landesheimgesetz Baden-Württemberg; § 13 Branden-
burgisches Pflege- und Betreuungswohngesetz; § 9 Wohn- und Teilha-
begesetz Nordrhein-Westfalen; § 7 Landesheimgesetz Saarland. 

Freiheitsentziehende Maß-
nahmen sind zu dokumentie-
ren. Heimaufsicht und MDK 
haben die Möglichkeit, die 
Dokumentation einzusehen 
und  so Kontrollrechte aus-
zuüben. 
Auch der rechtliche Betreuer 
darf die Dokumentation ein-
sehen wie auch der (Vorsor-

ge-) Bevollmächtigte. 



53 

8 Welchen Schutz haben die Betroffenen 

während der Durchführung freiheitsentzie-

hender Maßnahmen?  

 

Freiheitsentziehende Maßnahmen sind mit einer größtmögli-

chen Sorgfalt durchzuführen. Gerade bei Fixierungen durch 

Gurte können erhebliche Körperschäden entstehen. Auch 

Todesfälle waren schon zu verzeichnen. 

Daher darf eine Fixierung und auch die Gabe von Medika-

menten zwecks Sedierung nur von einer qualifizierten Fach-

kraft durchgeführt werden. Fixierungen dürfen nur bei Ge-

währleistung strenger Beobachtung ggf. Sichtkontrollen oder 

sogar Sitzwachen durchgeführt werden, weil sie auch für den 

Betroffenen sehr belastend sind und es dadurch selbst bei 

fachgerechter Fixierung zu plötzlichen gesundheitlichen Zwi-

schenfällen kommen kann. Die Vergabe von Sedativa muss 

streng nach ärztlicher Anweisung erfolgen, es darf keine Be-

darfsmedikation geben51. 

Die Praxis zeigt darüber hinaus, dass häufig durchgeführte 

freiheitsentziehende Maßnahmen das Sturzrisiko erhöhen, 

da wegen der verminderten Bewegung der Muskelabbau 

beschleunigt wird oder das Gleichgewichtsgefühl leidet. Glei-

ches gilt für Sedierungen. Auch hier kann sich das Sturzrisi-

ko erhöhen durch die bewusstseinsdämpfende Wirkung der 

Mittel. 

Kommt ein Betroffener wegen nicht ordnungsgemäß durch-

geführter freiheitsentziehender Maßnahmen zu Schaden, 

weil etwa Fixiergurte nicht ordnungsgemäß angebracht wur-

den, steht ihm ggf. ein Schadensersatzanspruch oder auch 

ein Schmerzensgeld zu. 

 

 

                                                
51

 Siehe oben Kapitel 1.2.4. 

Kommt ein Betroffener durch 
nicht sachgerecht durchge-
führte freiheitsentziehende 
Maßnahmen zu Schaden, so 
hat er ggf. einen Anspruch 
auf Schadensersatz oder  

Schmerzensgeld. 
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9 Gratwanderung zwischen Schutz und Frei-

heit – Ist die Angst vor Haftungsrisiken bei 

stationärer und ambulanter Pflege berech-

tigt? 
 

Untersuchungen zeigen, dass freiheitsentziehende Maß-

nahmen nicht nur angewendet werden, um konkret beste-

hende Gefahren zu verhindern, sondern auch um „bloße“ 

Risiken auszuschließen. Dabei gibt es weltweit keine Studie, 

die positive Auswirkungen von freiheitsentziehenden Maß-

nahmen belegt. Dagegen können die negativen Auswir-

kungen erheblich sein. 

Beispiel: 

Menschen, die nicht mehr sicher mobil sind, werden aus 

Angst vor einem möglichen Sturz fixiert. Durch die Fixierung 

wird ein Muskelabbau beschleunigt, so dass es erst recht zu 

Stürzen kommt. 

Abgesehen von der bereits behandelten Frage, ob in diesen 

Fällen eine freiheitsentziehende Maßnahme überhaupt 

durchgeführt werden darf52, ist es angezeigt, auch danach zu 

fragen, ob die Angst des Pflegepersonals vor einer Haftung 

im Zusammenhang etwa mit Sturzfolgen berechtigt ist.  

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Angst, im Scha-

densfall zur Verantwortung gezogen zu werden, in den meis-

ten Fällen auf nicht ausreichenden rechtlichen Kenntnissen 

zum Thema „Aufsichtspflicht“ und „Haftung“ beruhen, ge-

paart mit einer fachlichen Hilflosigkeit gerade im Zusammen-

hang mit Fragen im Umgang mit demenziell erkrankten Men-

schen53 und begleitet von einem bisher fehlenden professi-

onsübergreifenden Ansatz aus rechtlichen Informationen so-

wie Kenntnissen im Hinblick auf Pflege und Betreuung zum 

Beispiel bei herausforderndem Verhalten demenziell verän-

derter Personen. 

Auch Angehörige sind sehr schnell der Meinung, dass der 

Sturz der Mutter oder des Ehepartners nur deshalb gesche- 

 

                                                
52 Siehe oben Kapitel 2.2. 
53

 Vgl. die Redufix-Studie unten Kapitel 10.1. 
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hen ist, weil man sie nicht ausreichend betreut und beauf-

sichtigt habe.  

Vor allen Dingen haben aber die Krankenversicherungen, die 

für die Kosten der Behandlung der Sturzfolgen aufzukom-

men haben, immer wieder versucht, stationäre Pflegedienste 

in Regress zu nehmen, weil sie die Ursache für die Stürze 

und ihre gesundheitlichen Folgen in der mangelnden Sorgfalt 

bei Pflege und Betreuung sahen. Diese Schadensersatz-

prozesse sind in den meisten Fällen zu Gunsten der Pfle-

genden bzw. der Heimbetreiber ausgegangen, weil die Stür-

ze als allgemeines Lebensrisiko gewertet wurden, das jede 

Person für sich zu tragen hat. Auch Alte, Kranke und Behin-

derte haben ein allgemeines Lebensrisiko trotz unterschiedli-

cher Einschränkungen im gesundheitlichen Bereich. Stürze 

beispielsweise sind daher nicht zwangsläufig Ursache einer 

nicht ordnungsgemäßen Betreuung. Ferner wird in den 

Urteilen stets darauf hingewiesen, dass in Heimen nur eine 

solche Betreuung erwartet werden könne, die mit einem ver-

nünftigen wirtschaftlichen und personellen Aufwand zu reali-

sieren sei. 

 

9.1 Haftungsrisiken bei stationärer Pflege – ein 

Überblick über die Voraussetzungen 
 

Nur wer die rechtlichen Zusammenhänge bei Haftungsrisi-

ken kennt, kann sich handlungssicher für oder gegen frei-

heitsentziehende Maßnahmen entscheiden und den richtigen 

Weg zwischen Autonomie und Selbstbestimmung auf der 

einen Seite und Schutz und Sicherheit auf der anderen Seite 

finden. Daher soll nachstehend erläutert werden, unter wel-

chen Voraussetzungen ein Haftungsrisiko besteht. 

Grundsätzlich gibt es zwei Ansatzpunkte für eine Haftung: 

- die vertragliche Haftung und  

- die deliktische Haftung. 

Basis für die vertragliche Haftung ist der Heimvertrag. Er 

enthält neben vielen anderen Pflichten eine sogenannte Ob-

hutspflicht. Sie bedeutet, dass die Pflegekräfte als Erfül-

lungsgehilfen des Heimträgers verpflichtet sind, alle Maß-

Aus dem Heimvertrag beste-
hen Obhutspflichten gegenü-
ber Bewohnerin und Bewoh-
ner, ihn nicht zu schädigen. 
Wird dagegen verstoßen, be-
steht ggf. ein Schadenser-
satzanspruch. 
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nahmen zu treffen, die erforderlich sind, damit die Bewohner 

nicht zu Schaden kommen.  

Kommt es bei der stationären Betreuung zu einem Schaden, 

muss grundsätzlich der geschädigte Heimbewohner bewei-

sen, dass der Schaden durch eine Pflichtverletzung des 

Pflegepersonals verursacht wurde54. 

Eine Beweiserleichterung bis hin zu einer Beweislastumkehr 

kommt dagegen dann in Betracht, wenn die Pflegekraft zu 

einer ganz bestimmten Hilfeleistung verpflichtet war und die-

se nicht ordnungsgemäß erbracht hat. So wurde in dem 

Fall55 einer Heimbewohnerin, die von einer Pflegekraft ins 

Bad geführt wurde und dabei stürzte, entschieden, dass nicht 

die Heimbewohnerin als Geschädigte Pflichtverstoß und 

Schaden beweisen muss. Die beklagte Pflegekraft bzw. der 

Heimträger hatte zu darzulegen, dass der Schaden nicht 

durch eine Pflichtverletzung verursacht wurde.  

Verschulden bedeutet Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Im Pfle-

gealltag wird ein vorsätzlich schädigendes Verhalten so gut 

wie nie vorkommen. Es ist daher zu prüfen, ob der Pflege-

kraft Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Nach § 276 

Absatz 2 BGB handelt fahrlässig, wer die im Verkehr erfor-

derliche Sorgfalt außer Acht lässt. Um eine Fahrlässigkeit zu 

bejahen, müsste für die handelnde Mitarbeiterin bzw. den 

Mitarbeiter die eingetretene Körper- oder Gesundheitsverlet-

zung (Rechtsgutverletzung) vorhersehbar und vermeidbar 

gewesen sein. Dabei gilt im BGB ein sog. objektiv-abstrakter  

Sorgfaltsmaßstab, der mit einem Vertrauensschutz begrün-

det wird. Das heißt, dass sich im Rechtsverkehr grundsätz-

lich jeder darauf verlassen dürfen muss, dass der andere die 

für die Erfüllung seiner Pflichten erforderlichen Fähigkeiten 

und Kenntnisse besitzt. Für den Bereich der Altenpflege be-

deutet das, dass die fachlichen Anforderungen an diese Fä-

higkeiten und Kenntnisse umso strenger sind, je qualifizierter 

die Ausbildung und je verantwortlicher die Tätigkeiten der 

jeweiligen Pflegekraft in der Mitarbeiterhierarchie ist. 

Man wird also erwarten können, dass die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter stationärer Pflegeeinrichtungen über ausrei-

chende Kenntnisse verfügen, wie freiheitsentziehende Maß-

nahmen zu vermeiden sind bzw. wie Menschen mit etwa ei-

                                                
54

 Vgl. KG Berlin, Beschluss vom 11.01.2007, Az. 12 U 63/06; BGH Urteil 
vom 14.07.2005, Az. III ZR 391/04. 
55

 KG Berlin, Beschluss vom 11.01.2007, Az. 12 U 63/06. 
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nem herausfordernden Verhalten professionell zu begegnen 

ist, Stürze zu vermeiden sind oder wie man einem ständigen 

Weglaufen begegnen kann. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, 

gerade bei freiheitsentziehenden Maßnahmen die gebotenen 

Strukturen zur Unterstützung der Entscheidung für oder 

gegen solche Maßnahmen zu schaffen und den Entschei-

dungsprozess fachlich zu steuern. 

Nur wenn hierbei Mängel auftreten, kann es zu Fehlverhalten 

kommen, das zur Haftung führt. Wer sich unter Abwägung 

der Möglichkeiten und der mit ihnen verbundenen Risiken 

bewusst für einen Weg entscheidet, geht kein Haftungsrisiko 

ein, solange diese Entscheidung fachlich vertretbar ist. 

Entsprechendes gilt bei der sogenannten deliktischen Haf-

tung: § 823 BGB gewährt demjenigen Schadensersatz, 

dessen Leben, Gesundheit oder Körper vorsätzlich oder fahr-

lässig widerrechtlich verletzt wird.  

In der Regel sind Schäden im pflegerischen Bereich nicht auf 

ein Handeln zurückzuführen, sondern auf ein Unterlassen. 

So fragen sich die Geschädigten oder ihre Angehörigen: 

Warum wurde es unterlassen, den Heimbewohner an der 

Außentür zurückzuhalten, damit er das Heim nicht ohne Be-

gleitung verlassen konnte? Warum wurde das Bettgitter nicht 

angebracht, um die Bewohnerin am selbständigen Aufstehen 

zu hindern, sodass sie nicht erneut stürzte?  

Anders als bei einer Schadensverursachung durch aktives 

Tun ist ein Schadenseintritt durch Unterlassen aber immer 

nur dann rechtlich relevant, wenn eine Pflicht zum Handeln 

bestand und bei Beachtung dieser Pflicht die Rechtsgutver-

letzung nicht eingetreten wäre. Es ist daher zu prüfen, ob 

Pflegekräfte aufgrund der Rechtsbeziehungen zu den Be-

wohnerinnen und Bewohnern eine solche Handlungspflicht 

im Einzelfall haben.  

Für das oben aufgeführte Beispiel heißt das, dass für das 

Pflegepersonal die Pflicht bestehen müsste, einen Sturz auf 

jeden Fall zu verhindern, auch wenn dafür im konkreten Fall 

keine Anhaltspunkte vorgelegen hätten. 

Da im Rahmen dieser Broschüre nicht vertiefend auf juristi-

sche Zusammenhänge und Begrifflichkeiten eingegangen 

werden kann, soll anhand der nachstehend wiedergegebe-

nen Gerichtsentscheidungen zu Unfällen bzw. Stürzen 

deutlich gemacht werden, welche Anforderungen an Pflege-



58 

prozesse, Kenntnisse über Alternativen zu freiheitsentzie-

henden Maßnahmen und Sorgfaltspflichten gestellt werden, 

um die Ängste der Pflegenden vor einer Inanspruchnahme 

zu relativieren und den Betroffenen und ihren Angehörigen 

deutlich zu machen, dass Heimbewohnern eine Fürsorge 

entsprechend ihren noch vorhandenen Kompetenzen zugute 

kommen muss, es jedoch keine Betreuung und Pflege im 

Verhältnis 1:1 geben kann und auch nicht geben muss und 

soll.  

 

9.1.1  Gerichtsentscheidungen zu Haftungs-

fragen im Zusammenhang mit Unfäl-

len wie Stürzen und die Anforderun-

gen an deren Vermeidung 
 

Die in diesem Zusammenhang relevanten und bekanntge-

wordenen Gerichtsentscheidungen der letzten Jahre ha-

ben sich durchweg mit der Frage beschäftigt, welche Anfor-

derungen an Pflegekräfte und Heimleitung oder auch –träger 

gestellt werden können, um die Verletzungsfolgen bei Stür-

zen oder in Fällen von Weglaufen zu vermeiden und – nun 

schließt sich der Kreis zu den freiheitsentziehenden Maß-

nahmen – ob zu deren Vermeidung freiheitsentziehende 

Maßnahmen hätten eingesetzt werden müssen. Kläger wa-

ren die Krankenkassen, die die Heilbehandlungskosten von 

den Heimen im Wege des Regresses ersetzt haben wollten.  

Die Rechtsgrundlage dafür ist § 116 Absatz 1 Sozialgesetz-

buch Zehntes Buch56. Erstattet ein Krankenversicherungs-

träger die Kosten einer Heilbehandlung, so geht ein Scha-

densersatzanspruch des Geschädigten gegen den Schädi-

ger auf die Krankenversicherung über. Sie ist damit befugt, 

eine Klage gegen den Heimträger und auch die Pflegekraft 

einzuleiten. 

Den Urteilen57 lagen Fälle wie dieser zu Grunde: 

Der Bundesgerichtshof58 hatte in seinem Grundsatzurteil 

aus dem Jahre 2005 den Fall einer Heimbewohnerin zu ent-

scheiden, die im Pflegeheim der Beklagten lebte. Nach ei- 

                                                
56

 SGB X – Sozialverwaltungsverfahren. 
57

 Eine Übersicht weiterer Urteile befindet sich im Anhang. 
58

 BGH Urteil vom 28.04.2005, Az. III ZR 399/04; BGHZ 163, Seite 53 ff.;  
   PflR 2005, Seite 267 ff. 
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nem Pflegegutachten hatte die Bewohnerin bereits 1994 bei 

einem Sturz eine Oberschenkelhalsfraktur erlitten, aufgrund 

deren ihr das Gehen nur noch mit Hilfe und einer Gehstütze 

möglich war. Kurz vor der Heimaufnahme hatte sie sich ein 

Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades und im Januar 1998 bei 

einem Sturz ein solches zweiten Grades zugezogen. Sie war 

hochgradig sehbehindert, zeitweise desorientiert und ver-

wirrt; ihr Gang war sehr unsicher und sie war der Pflegestufe 

3 zugeordnet. 

Sie bewohnte ein Zimmer mit einer weiteren Bewohnerin zu-

sammen, hatte eine Klingel am Bett und konnte sich durch 

Rufen bemerkbar machen. Das Pflegepersonal schaute jede 

Stunde nach der Bewohnerin – so auch am Tage des Un-

falls. Um 13 Uhr lag die Bewohnerin noch in ihrem Bett, um 

14 Uhr fand man sie vor ihrem Bett liegend, sie hatte sich 

eine Oberschenkelhalsfraktur zugezogen.  

Von besonderer Bedeutung war in diesem Fall die Frage, 

welche Maßnahmen im Rahmen des Erforderlichen und Zu-

mutbaren geeignet sind, um eine gesteigerte Sorgfalts- und 

Aufsichtspflicht zur Sicherung der Heimbewohnerin zu er-

möglichen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei vor allem 

das Spannungsfeld zwischen der persönlichen Freiheit eines 

alten und kranken Menschen einerseits und dem Schutz sei-

ner körperlichen Unversehrtheit andererseits. 

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung die Be-

deutung der aus dem Heimvertrag bestehenden Ob-

hutspflicht zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit der 

Bewohnerinnen und Bewohner unterstrichen. Ferner hat er 

auf eine bestehende inhaltlich identische Verkehrssiche-

rungspflicht des Heimträgers zum Schutze der Bewohnerin-

nen und Bewohner vor Schädigungen hingewiesen, die we-

gen körperlicher und seelischer Gebrechen oder auch wegen 

baulicher Gegebenheiten des Heimes drohen. Folgend hat er 

dann aber klar gestellt, dass diese Pflichten begrenzt sind 

auf die in Pflegeheimen üblichen Maßnahmen, die mit einem 

vernünftigen personellen und finanziellen Aufwand realisier-

bar sind. Maßstab müsse dabei - so der Bundesgerichtshof - 

das Erforderliche und das für die Heimbewohner und das 

Pflegepersonal Zumutbare sein. Dabei sei unter anderem 

auch zu beachten, dass bei einem Wohnen in einem Heim 

die Würde zu achten sowie die Interessen und Bedürfnisse 

der Bewohner vor Beeinträchtigungen zu schützen sowie die 

Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 
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der Bewohner zu wahren und zu fördern seien. Um ein Er-

gebnis zu finden, komme es auf das Abwägen sämtlicher 

Umstände unter besonderer Berücksichtigung der Men-

schenwürde und Freiheitsrechte der Bewohner und gleich-

zeitig der Verpflichtung zum Schutz der körperlichen Unver-

sehrtheit an. 

Die klagende Krankenkasse hatte in ihrer Klage vorgebracht, 

dass die Bewohnerin in ihrem Bett hätte gesichert werden 

müssen. Der Bundesgerichtshof entgegnete in seinem Urteil, 

dass der MDK bei seiner Begutachtung nicht darauf hinge-

wiesen hatte und auch das Heim bei einem unveränderten 

medizinischen Befund keine Veranlassung hatte, solche Si-

cherungsmaßnahmen zu ergreifen, zumal diese Maßnahmen 

einer richterlichen Genehmigung bedurft hätten. Eine Sorg-

faltspflichtverletzung sah der Bundesgerichtshof auch nicht 

darin, dass der Bewohnerin beim Aufstehen keine Hilfe ge-

leistet wurde. Zum einen konnte sie jederzeit mittels einer 

Klingel Hilfe herbeiholen, zum anderen war auch nicht er-

sichtlich, dass sie stets beim Aufstehen der Hilfe bedurft hät-

te. Die Forderung der klagenden Krankenkasse, der Bewoh-

nerin stets beim Aufstehen unaufgefordert Hilfe zu leisten, 

würde auf eine lückenlose Überwachung durch die Mitarbei-

ter des Heimes hinauslaufen. Dies aber würde über das ei-

nem Pflegeheim wirtschaftlich Zumutbare hinausgehen und 

zudem auch die Interessen der Heimbewohner an der Wah-

rung ihrer Privatsphäre widersprechen. 

Im Ergebnis macht das Urteil deutlich, dass es natürlich eine 

Pflicht des Heimträgers und des Personals gibt, Heimbe-

wohner vor Schäden zu bewahren. Diese Pflicht führt aber 

nicht zu einer Pflicht der permanenten Beaufsichtigung oder 

Hilfestellung. Sie muss insbesondere auch das Recht des 

einzelnen Heimbewohners auf Achtung seiner Würde, Pri-

vatsphäre und auch seiner eigenen Bedürfnisse nach Hilfe-

stellung und letztendlich auch auf Freiheit beachten.  

Es muss jedoch unterstrichen werden, dass sich bei dem 

vorstehenden wie auch allen anderen Urteilen um Einzelfall-

entscheidungen handelt, die nicht schablonenartig auf jeden 

anderen Fall übertragen werden können. So wäre der Fall 

möglicherweise anders zu entscheiden gewesen, wenn sich 

der Gesundheitszustand der Bewohnerin plötzlich und für 

das Fachpersonal erkennbar geändert hätte. 

Grundsätzlich bestehen für 
den Heimträger Ob-
hutspflichten gegenüber den 
Bewohnern. Sie führt jedoch 
nicht zu einer umfassenden 
Aufsichtspflicht. 
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Im Ergebnis unterstreicht das Urteil, dass freiheitsentziehen-

de Maßnahmen nicht „großzügig“ angewendet dürfen sowie 

müssen und es immer einer Abwägung auf dem schmalen 

Grat zwischen Schutz auf der einen Seite und Freiheit auf 

der anderen Seite bedarf. 

Die weiteren im Anhang aufgeführten Urteile kommen trotz 

unterschiedlicher Fallkonstellationen zu dem gleichen Er-

gebnis. 

 

9.2 Die Haftungsrisiken bei ambulanter Pflege 
 

Für den ambulanten Bereich stehen Urteile zu den Voraus-

setzungen und dem Ausmaß der Obhutspflichten im Zu-

sammenhang mit Sturzvermeidung oder Schäden durch 

Weglaufen nicht in dem Maße zur Verfügung wie im stationä-

ren Bereich.  

Daher können derzeit nur unter Abwägung der Schutzinter-

essen der Betroffenen auf der einen Seite und des Zumutba-

ren und Machbaren für die Pflegedienste auf der anderen 

Seite grundsätzliche Überlegungen angestellt werden. 

Auch im ambulanten Bereich haben die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste eine Obhutspflicht 

gegenüber den häuslich Gepflegten. Diese Verpflichtung er-

gibt sich aus dem zwischen dem Pflegedienst und dem Gepf-

legten geschlossenen ambulanten Pflegedienstvertrag. 

Daneben haften auch sie aus Delikt59. Somit gilt auch für den 

ambulanten Pflegedienst bzw. dessen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter: Wer widerrechtlich und schuldhaft die Betreuten 

an der Gesundheit schädigt oder ihren Körper verletzt, haftet 

für die Schädigungsfolgen (z.B. Ersatz der Kosten der Heil-

behandlung, Schmerzensgeld).  

Auch hier werden Rechtsgutverletzungen nicht nur durch ein 

„Handeln“ verursacht, sondern auch durch ein „Unterlas-

sen“, wenn es um die Frage geht, ob freiheitsentziehende 

Maßnahmen zum Schutze einer möglichen Verletzung 

durchgeführt werden müssen. 

Die Besonderheit bei der ambulanten Betreuung liegt jedoch 

darin, dass - anders als im Heim - ein ambulanter Pflege

                                                
59

 Siehe oben Kapitel 9.1.  
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dienst nicht 24 Stunden vor Ort ist, sondern pflege- und be-

treuungsbezogen nur kurzzeitig beim Pflegebedürftigen ver-

weilt.  

Der Vertrag zwischen dem Pflegedienst und dem Klienten 

umfasst daher grundsätzlich keine umfassende Aufsichts-

pflicht und auch nicht die Pflicht, den Gepflegten umfassend 

vor einer Selbstschädigung zu schützen. Daher können viele 

Lebensrisiken nicht dem Pflegedienst angelastet werden. 

So ist der ambulant Versorgte für sein häusliches Umfeld 

verantwortlich. Möchte er weiterhin dicke, weiche Teppiche 

in seiner Wohnung haben, obwohl er stark gehbehindert ist, 

so liegt dies in seiner Verantwortung. Der Pflegedienst kann 

beratend tätig sein und auf die Nützlichkeit eines härteren 

Bodenbelages hinweisen, aber er ist nicht verpflichtet, auf 

einen Austausch des Bodenbelages hinzuwirken. Anders ist 

es in der stationären Versorgung: Dort besteht die Pflicht des 

Trägers einen Bodenbelag zu wählen, der möglichst wenig 

Unfallgefahren birgt. 

Solange sich die Pflegedienstmitarbeiterinnen und –mit-

arbeiter beim Patienten aufhalten, gelten ähnliche Anforde-

rungen wie bei der stationären Versorgung. Die Mitarbeiter 

müssen die Betreuungsleistungen fachgerecht erbringen und 

während der Zeit der Betreuung alles fachlich Gebotene tun, 

um Schäden zu vermeiden.  

Zeigen sich beispielsweise Sturzrisiken durch die ambulan-

te Pflege und Betreuung und unternimmt der Pflegedienst 

nichts, um diese auszuschalten, geht das zu seinen Lasten. 

Im oben genannten Beispiel käme eine Haftung des Pflege-

dienstes dann in Betracht, wenn dieser beim Saugen und 

Wischen die Teppiche zurückschlägt und den Gepflegten 

nicht auf die Stolperfalle aufmerksam macht oder die Teppi-

che nicht wieder glatt ausbreitet. 

Fraglich ist aber, wie zu entscheiden ist, wenn der Pflege-

dienst das Haus verlässt und seine Handlungen oder auch 

sein Unterlassen fortwirken. Das Schutzinteresse der be-

treuungsbedürftigen Menschen verlangt, dass während der 

Abwesenheit des ambulanten Pflegedienstes keine Versor-

gungs- und Betreuungslücken auftreten dürfen und dass die 

Patienten keinen erkennbaren Gefahren ausgesetzt sind. 

So wäre es Aufgabe des Pflegedienstmitarbeiters, wenn der 

Gepflegte nach Beendigung der Pflege plötzlich in stark ver-

Für den ambulanten Pflege-
dienst bestehen Obhuts-
pflichten gegenüber dem 
Versorgten. Es besteht aber 
keine umfassende Auf-
sichtspflicht bzw. Verant-

wortlichkeit. 
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wirrten Zustand vor ihm steht, zu helfen bzw. ggf. Angehöri-

ge zu verständigen oder sogar einen Arzt zu rufen. 

 

9.3 Haftungsrisiken bei Pflege durch die Fami-

lie  
 

Familiäre Pflege basiert in der Regel nicht auf vertraglichen 

Vereinbarungen, sondern auf verwandtschaftlichen Bezie-

hungen und der sich daraus ergebenden moralischen wech-

selseitigen Einstandspflicht. Haftungsfragen sind daher nur 

an den deliktischen Maßstäben60 oder auch dem Straf-

recht zu messen. Die Anforderung an Handlungspflichten 

können dabei nicht so streng sein, wie bei professionell Pfle-

genden, weil die Kenntnisse bei Familienangehörigen in der 

Regel fehlen. 

 

9.4 Haftungsrisiken bei Pflege in Wohnge-

meinschaften für Menschen mit Demenz 
 

Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz sind 

unter dem Blickwinkel der Haftung noch nicht beleuchtet 

worden – erst recht gibt es keine veröffentlichten Urteile. Da 

es sich zwar um eine ambulant durch einen Pflegedienst 

versorgte Wohnform handelt, die Pflege und Betreuung aber 

rund um die Uhr, also wie in einem Heim erfolgt, sind die 

Grundsätze zu den Obhutspflichten wie für den stationären 

Bereich heranzuziehen.  

Es wird zu klären sein, was in einer Wohngemeinschaft als 

„übliche Maßnahmen der Obhutspflicht“61 zu bezeichnen und 

was unter einem „vernünftigen personellen wie finanziellen 

Aufwand“ wie in der stationären Pflege zu verstehen ist. Die 

Abwägung kann im Hinblick auf eine andere Personalstruktur 

und die Kleinräumigkeit der Wohnform auf der einen Seite 

und die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der 

Wohngemeinschafts-Bewohner auf der anderen Seite durch-

aus anders ausfallen als im stationären Bereich, zumal in 

                                                
60

 Vgl. § 823 BGB. 
61

 Siehe BGH für den stationären Bereich, Urteil vom 28.4.2005, Az. III  
    ZR 399/04. 
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Wohngemeinschaften im Idealfall ein Versorgungsmix meh-

rerer Akteure wie Pflegedienst, Angehörige, Ehrenamtliche 

zu finden ist. 

In jedem Fall handelt es sich auch dort um Einzelfallent-

scheidungen. 

 

10 Welche Ansätze zur Vermeidung von frei-

heitsentziehenden Maßnahmen werden 

diskutiert? 
 

Freiheitsbeschränkende Maßnahmen dürfen - wie dargelegt - 

nur angewendet werden, wenn die Maßnahmen unbedingt 

erforderlich sind, um eine erhebliche Gesundheitsgefahr ab-

zuwenden. Es ist dabei stets das mildeste Mittel auszuwäh-

len, und auch dies darf nur so lange angewendet werden, 

wie es zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist.  

Wie ebenfalls erwähnt, gibt es erprobte Alternativen zu ei-

nem Bettgitter, indem das Pflegebett auf ein fast bodentiefes 

Niveau herabgefahren wird oder ein Bettnest auf dem Bo-

den gebaut wird.  

Auch im Bereich der Sturzprophylaxe gibt es erfolgreiche 

Mittel wie Antirutschsocken oder Hüftprotektoren, die 

Stürze verhindern sollen oder zumindest deren Folgen ab-

mildern können, oder Methoden wie das Bewegungstrai-

ning, damit die Beweglichkeit gefördert wird und es gar nicht 

erst zu Stürzen kommt. 

In jüngster Zeit gab es weitere gute Ansätze, um Wege und 

Möglichkeiten zur Vermeidung von Fixierungen und Se-

dierungen aufzuzeigen: 

 

10.1 Redufix 

Unter dem Motto „Mitarbeiter schulen – Fixationen vermei-

den“ will das Projekt „Redufix“62 unnötigen Fixierungen ent-

                                                
62

 Das Projekt wird durchgeführt vom Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart in  
   Zusammenarbeit mit der Evangelischen Fachhochschule Freiburg; siehe Alten- 
   heim 2007, Seite 18 ff; www.redufix.de. 
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gegenwirken. Es setzt dort an, wo in der Praxis die größten 

Unsicherheiten bestehen – in der fehlenden Kenntnis von 

Alternativen zu Fixierungen und fehlenden rechtlichen 

Kenntnissen über die Grenzen der Aufsichtspflicht, vor allem 

im stationären Bereich.  

Durch Weiterbildung und Informationen soll Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern Handlungssicherheit verschafft werden, 

indem Alternativen zur Fixierung aufgezeigt und Entschei-

dungsprozesse von der Situationsanalyse bis zur Evaluation 

erarbeitet werden. Ferner wird der Umgang mit verhaltens-

auffälligen Bewohnern gelernt und die Kenntnis vermittelt, 

dass man durch Fixierungen diese Verhaltensweise nicht 

ändern kann. Der Umgang mit Hilfsmitteln gehört ebenso 

zum Schulungsinhalt wie die Vermittlung von Rechtskenn-

tnissen. Kernstück des Schulungsprogramms ist die Erar-

beitung eines Entscheidungsprozesses, der vor Beginn frei-

heitsentziehender Maßnahmen durchlaufen wird.  

Nach dem Projektabschluss konnten bei 20,8% der teilneh-

menden Personen die Fixierungen beseitigt werden, ohne 

dass es danach zu einer Häufung von Stürzen gekommen 

wäre. 

 

10.2 Heiminterne Tagesbetreuung 

„Heiminterne Tagesbetreuung“63 heißt ein weiteres, in 

München durchgeführtes Projekt. Dieses Projekt setzt an bei 

den Wohn- und Betreuungsverhältnissen von Heimbewoh-

nern und –bewohnerinnen. Im Rahmen des Projektes wurde 

es Heimbewohnern ermöglicht, ähnlich wie bei Wohngrup-

penkonzepten oder Wohngemeinschaften für Menschen mit 

Demenz, den Tag in Kleingruppen außerhalb des Pflegebe-

reichs zu verleben. Dadurch ist es möglich, den Tagesablauf 

an den Bedürfnissen und Vorstellungen der Kleingruppen-

mitglieder zu orientieren und verstärkt eine psychosoziale 

Betreuung zu gewährleisten. Mit Hilfe von Tages- und Wo-

chenplänen wird demenziell veränderten Bewohnerinnen und 

Bewohnern eine Sicherheit bietende Tages- bzw. Wochen-

struktur vermittelt. Begleitend wurden die räumlichen, perso-

nellen und fachlichen Voraussetzungen dazu geschaffen. Im 

Ergebnis konnten bei 62,7% der teilnehmenden Bewohne-
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 Vgl. www.ipp-muenchen.de oder Altenheim 2007, Seite 14 ff. 

http://www.ipp-muenchen.de/
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rinnen und Bewohner auf freiheitsentziehende Maßnahmen 

in unterschiedlichster Form verzichtet werden. 

 

10.3 Praxisleitlinie zu freiheitsentziehenden 

Maßnahmen in Alten- und Pflegeheimen 

Die Universitäten Hamburg, Witten-Herdecke sowie das ipp64 

Bremen entwickeln zurzeit eine evidenzbasierte Praxisleitli-

nie zur Vermeidung von freiheitsbeschränkenden Maß-

nahmen in der beruflichen Altenpflege65. Pflegenden soll 

damit Material an die Hand gegeben werden, freiheitsentzie-

hende Maßnahmen durch aufgezeigte professionelle pflege-

rische Maßnahmen zu vermeiden. 

 

10.4 Expertenstandard Sturzprophylaxe 

Haftungsfragen im Pflegebereich sind - wie oben ausgeführt 

- von zahlreichen Unsicherheiten begleitet, weil bisher keine 

verbindlichen Aussagen zu den Anforderungen an den Sorg-

faltsmaßstab der Pflegenden formuliert wurden. Der Aus-

gang eines Haftungsprozesses ist damit nur schwer einzu-

schätzen, was zu zusätzlichen Ängsten führt.  

Über den „Expertenstandard  Sturzprophylaxe in der 

Pflege“66 werden verbindliche Aussagen zum anerkannten 

Stand der Fachkenntnisse im Bereich Pflege und Betreuung 

gemacht, die als Sorgfaltsmaßstab anzusehen sind. 

 

10.5 Qualitätsniveau I - Mobilität und Sicherheit 

bei Menschen mit demenziellen Einschrän-

kungen in stationären Einrichtungen 

Ein weiterer Ansatz im Bemühen um Qualitätsverbesserun-

gen in der Betreuung demenziell veränderter Menschen ist 

das „Qualitätsniveau I - Mobilität und Sicherheit bei Men- 
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 Institut für Public Health und Pflegeforschung, Abteilung 3. 
65

 Kontakt: Universität Hamburg, Dr. Sascha Köpke, sascha.koepke@uni- 
   hamburg.de 
66

 Hrsg. Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP),  
   2006 
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schen mit demenziellen Einschränkungen in stationären 

Einrichtungen“67. 

Das Qualitätsniveau I betrachtet aus Sicht mehrerer relevan-

ter Fachdisziplinen Mobilität und Sicherheit von demenziell 

Erkrankten. Neben einer Kernaussage „Mobilität und Sicher-

heit jedes/jeder Bewohners/Bewohnerin mit Demenz werden 

entsprechend seinen/ihren individuellen Bedürfnissen und 

Bedarfen gefördert“ werden daraus abgeleitet Ziele formu-

liert, auf die eine Qualitätsfestlegung zugeschnitten ist. Zu-

sätzlich werden entsprechende Empfehlungen hierzu gege-

ben.  

Als Besonderheit wurde eine Empfehlung für herausfor-

derndes Verhalten geschaffen, die freiheitsentziehende 

Maßnahmen als letztes Mittel enthält.68 

 

10.6 Blick in die Zukunft 

Der Grat, auf dem die Beteiligten wandeln, ist in ihren Augen 

oft vermeintlich schmal. Es gibt jedoch zahlreiche, vielver-

sprechende Ansätze für verantwortungsbewusstes Handeln 

in der Pflege.  

Grundvoraussetzung ist: Die auf Hilfe und Unterstützung an-

gewiesenen Menschen dürfen nicht fremdbestimmt zum Op-

fer anonymer Versorgungsleistungen gemacht werden, son-

dern man muss sie aus der anonymen Versorgungsland-

schaft in die Normalität der Gesellschaft holen, um ihre 

Selbstbestimmung und Teilhabe zu fördern und zu stärken.  

Die „Charta der Rechte der hilfe- und pflegebedürftigen 

Menschen“ hat dabei die gesellschaftliche Aufmerksam-

keit für die Betroffenenrechte befördert. Art. 2 der Charta 

besagt, dass jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch das 

Recht hat, vor Gefahren für Leib und Seele geschützt zu 

werden.  

Warum scheitert jedoch eine selbstverständliche Umsetzung 

theoretischer Erkenntnisse und beispielhafter Praxiserfah-

rung an einer flächendeckenden Umsetzung? Im Wesentli-

chen sind dies vier Gründe: 
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 Schäufele, Hendlmeier, Teufel, Weyerer; Hrsg. BUKO-QS, 2008. 
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 Vgl. zum Ganzen Klie, PflR 2008, Seite 366 ff. 
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1. Es fehlt am Unrechtsbewusstsein, dass Gewaltan-

wendung (z.B. durch freiheitsentziehende Maßnahmen) ei-

nen schweren Eingriff in Menschenrechte bedeutet. Dies 

erklärt sich aus der tradierten gesellschaftlichen Haltung ge-

genüber Personen, deren Verhalten nicht den gesellschaftli-

chen Normen entspricht.  

Diese Haltung ist nicht nur bei den unmittelbaren „Tätern“, 

sondern auch bei den „Opfern“ und ihren Angehörigen anzu-

treffen („Es geht wohl nicht anders, es muss wohl so sein.“).  

2. Gewalt wird als Rechtfertigungsgrund in einer „Not-

standssituation“ angesehen. Sturzgefahren oder herausfor-

derndes Verhalten von Menschen mit Demenz werden z.B. 

als solche Notstandssituationen gewertet.  

Nicht die Ursachen (z.B. ungünstige Umgebungsbedingun-

gen) werden dann bekämpft, sondern die Folgen (z.B. „Agg-

ressivität“, Weglauftendenzen).  

3. Übertriebene Haftungsängste vor den Sicherheits-

erwartungen der Angehörigen/der Gesellschaft und den 

Regressforderungen der Kostenträger befördern den „für-

sorglichen Zwang“. 

Es findet keine professionell begleitete, offene innerbetriebli-

che Analyse des pflegerischen und des rechtlichen Risikos 

statt („Güterabwägung“). Es besteht ein erhebliches vertika-

les Informationsgefälle. Die Folge ist Verunsicherung beim 

den Pflegenden und überschießendes Handeln durch Eingrif-

fe in Freiheitsrechte der Betroffenen.  

4. Es fehlt an einer breiten und offenen gesellschaftli-

chen und pflegefachlichen Auseinandersetzung mit dem 

Thema Gewaltanwendung und Gewaltprävention. Mit dem 

Spruch „Soviel Freiheit wie möglich, so wenig Gewalt wie 

nötig“, ist keiner Pflegekraft geholfen.  

Andererseits kann der Pflege nicht die Verantwortung dafür 

abgenommen werden, welche Entscheidung in risikobehafte-

ten Situationen zu treffen ist. Diese Situationsbeurteilung und 

Entscheidung für bestimmte Maßnahmen ist originäre Auf-

gabe der Pflege. 
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Wie kann diesen Mängeln begegnet werden? 

 

1. Nur mit Offenheit und Ideenreichtum kann Freiheits-

einschränkungen entgegen gewirkt werden.69 Dies bezieht 

sich insbesondere auf: 

- die Lebensumgebung der Betroffenen (Beseitigung bauli-

cher/architektonischer Mängel, Verhinderung von Reizüber-

flutung, Anpassung der Tagesstrukturierung an individuelle 

Gewohnheiten, Bezugspflege, angemessene Kommunikati-

onsformen (kein „Druck“ durch Konfrontieren oder Fordern),  

- die Haltung der Pflegekräfte (intensive Biografiearbeit, pro-

fessionelle Verhaltensanalyse/Risikoanalyse, differenzierte 

Betrachtung der Verhaltensauffälligkeiten, angemessene 

Interventionen, z.B. „Endlos-Rundgänge“, Sturzprophylaxe, 

Erkennen/Einschätzen von Alternativen, Reflexion juristi-

scher Aspekte/Relativierung der Haftungsängste). 

2. Nur im Schulterschluss, d.h. in der offenen Diskussi-

on zwischen Medizin und Pflege, Angehörigen, Betroffenen 

und der Gesellschaft insgesamt sind die Bedingungen und 

damit die Trennlinie zwischen unzulässiger Gewaltanwen-

dung und gerechtfertigter Gewaltintervention festzulegen.  

Bisher findet lediglich eine getrennte Diskussion der Fach-

disziplinen statt: Medizin, Pflege und Ethik auf der einen Sei-

te, Vormundschaftsrichter und Anwälte auf der anderen Sei-

te. Eine über die eigene Disziplin hinaus geführte Diskussion 

würde zu Verständnis für die Gegebenheiten in der Praxis 

und die sich hieraus ergebenden Fragestellungen führen, im 

Idealfall auch zu gemeinsam gefundenen Antworten. 

Die Diskussion darf aber nicht in den Fachkreisen halt ma-

chen. Eine Erörterung der Problematik mit den (künftig po-

tentiell) Betroffenen und ihren Angehörigen ist ebenso wich-

tig.  

Dies könnte den Pflegenden die notwendige Sicherheit ge-

ben. Nur aufgeklärte Mitbewohner und Angehörige können 

Lösungen aus dem Spannungsverhältnis zwischen Haftungs-

risiken und dem Sicherheitsbedürfnis einerseits und den 

Freiheitsrechten andererseits finden.  

                                                
69

 Siehe z.B. den Projektbericht Redufix. 
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Auf dieser Grundlage können dann die positiven Ansätze 

und Empfehlungen70 in die Praxis umgesetzt werden. Die 

ersten Schritte sind gemacht. 
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 Siehe Kapitel 10.1 bis 10.5. 
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Anhang 1 Gesetzestexte 

 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) 

Art. 1 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-

tung aller staatlichen Gewalt. 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Men-

schenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Ge-

rechtigkeit in der Welt. 

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Recht-

sprechung als unmittelbar geltendes Recht. 

Art. 2  

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 

Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittenge-

setz verstößt. 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 

unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

Art. 140 

Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 

11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. 

 

*** 

 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 227 Notwehr 

(1) Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich.  

(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen 

rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.  

§ 823 Schadensersatzpflicht 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das 

Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen 

zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
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(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen 

bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses 

auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 

§ 1904 Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen 

(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine 

Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Vormund-

schaftsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund der Maß-

nahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. 

Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Auf-

schub Gefahr verbunden ist. 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Einwilligung eines Bevollmächtigten. 2Sie ist nur wirksam, wenn 

die Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in Absatz 1 Satz 1 genannten Maßnahmen aus-

drücklich umfasst. 

§ 1906 Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bei der Unterbringung 

(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentziehung ver-

bunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil  

1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung des 

Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen 

Schaden zufügt, oder 

2. eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher 

Eingriff notwendig ist, ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt werden kann 

und der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Be-

hinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach dieser Ein-

sicht handeln kann. 

(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts zulässig. Ohne 

die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr ver-

bunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen. 

(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen. 

Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Vormundschaftsgericht anzuzeigen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einer Anstalt, 

einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne untergebracht zu sein, durch me-

chanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeit-

raum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll. 

(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung eines Bevollmäch-

tigten in Maßnahmen nach Absatz 4 setzt voraus, dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und 

die in den Absätzen 1 und 4 genannten Maßnahmen ausdrücklich umfasst. Im Übrigen ge-

lten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 

 

*** 
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Strafgesetzbuch (StGB) 

§ 32 Notwehr 

(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 

(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen 

Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. 

§ 34 Rechtfertigender Notstand 

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, 

Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder 

einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstrei-

tenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen dro-

henden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies 

gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. 

§ 239 Freiheitsberaubung 

(1) Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter  

1. das Opfer länger als eine Woche der Freiheit beraubt oder 

2. durch die Tat oder eine während der Tat begangene Handlung eine schwere Gesund-

heitsschädigung des Opfers verursacht. 

(4) Verursacht der Täter durch die Tat oder eine während der Tat begangene Handlung den 

Tod des Opfers, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.  

(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 3 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 

zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 4 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr 

bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

*** 

Heimgesetz (HeimG)71 

§ 2 Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck des Gesetzes ist es, 

                                                
71

 Baden-Württemberg; Bayern; Brandenburg (tritt in Kraft am 1.1.2010); Nordrhein-Westfalen; das 
Saarland und Schleswig-Holstein (tritt in Kraft am 1.8.2009) haben bereits neue (landes-) heimrechtli-
che Regelungen. Das HeimG findet dort keine Anwendung mehr. 
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1. Die Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner und der Bewerber für die Aufnahme in 

ein Heim vor Beeinträchtigungen zu schützen, insbesondere die Selbständigkeit und Selbst-

verantwortung der Bewohner im Heim zu wahren,  

2. die Beratung in Heimangelegenheiten zu fördern.  

(2) Die Selbständigkeit der Träger der Heime in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufga-

ben bleibt unberührt.  

§ 13 Beschäftigungsverbot 

Dem Träger eines Heims kann die weitere Beschäftigung des Leiters, eines Beschäftigten 

oder sonstigen Mitarbeiters ganz oder für bestimmte Funktionen oder Tätigkeiten untersagt 

werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie die für ihre Tätigkeit erforderli-

che Eignung nicht besitzen.  

*** 

Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

(FGG) 

§ 70 

(1) Die folgenden Vorschriften gelten für Verfahren über Unterbringungsmaßnahmen. Un-

terbringungsmaßnahmen sind  

1. die Genehmigung einer Unterbringung, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist,  

a) eines Kindes (§§ 1631b, 1800, 1915 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und  

b) eines Betreuten (§ 1906 Abs. 1 bis 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder einer Person, 

die einen Dritten zu ihrer Unterbringung, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bevoll-

mächtigt hat (§ 1906 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);  

2. die Genehmigung einer Maßnahme nach § 1906 Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

und  

3. die Anordnung einer freiheitsentziehenden Unterbringung nach den Landesgesetzen über 

die Unterbringung psychisch Kranker.  

 

Für Unterbringungsmaßnahmen mit Ausnahme solcher nach § 1631b des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs sind die Vormundschaftsgerichte zuständig.  

(2) Für Unterbringungsmaßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 ist das Gericht zustän-

dig, bei dem eine Vormundschaft oder eine Betreuung oder Pflegschaft, deren Aufgabenbe-

reich die Unterbringung umfaßt, anhängig ist. Ist ein solches Verfahren nicht anhängig, so 

findet § 65 Abs. 1 bis 3 entsprechende Anwendung. In den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt für 

vorläufige Maßregeln § 65 Abs. 5 entsprechend.  

http://www.buzer.de/gesetz/6597/a93355.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6597/a93478.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6597/a93586.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6597/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6597/a93567.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6597/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6597/a93567.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6597/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6597/a93567.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6597/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6597/a93355.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6597/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6597/index.htm
http://dejure.org/gesetze/FGG/65.html
http://dejure.org/gesetze/FGG/65.html


76 

(3) Das Vormundschaftsgericht kann das Verfahren über die Unterbringungsmaßnahme 

nach Anhörung des gesetzlichen Vertreters und des Betroffenen an das Gericht abgeben, in 

dessen Bezirk sich der Betroffene aufhält und die Unterbringungsmaßnahme vollzogen wer-

den soll, wenn sich das Gericht zur Übernahme des Verfahrens bereit erklärt hat; § 46 Abs. 2 

Satz 1 erste Alternative gilt entsprechend. Wird das gemeinschaftliche obere Gericht angeru-

fen, so ist das Gericht, an das das Verfahren abgegeben werden soll, von dem Eingang der 

Akten bei ihm an bis zu der Entscheidung des gemeinschaftlichen oberen Gerichts für eine 

vorläufige Maßregel zuständig. Eine weitere Abgabe ist zulässig. Das nach der Abgabe zu-

ständige Gericht ist auch für die Verlängerung einer Unterbringungsmaßnahme zuständig.  

(4) Für Unterbringungsmaßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 gelten die §§ 35b und 

47 entsprechend.  

(5) Für eine Unterbringungsmaßnahme nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 ist das Gericht zuständig, 

in dessen Bezirk das Bedürfnis für die Unterbringung hervortritt. Befindet sich der Betroffene 

bereits in einer Einrichtung zur freiheitsentziehenden Unterbringung, ist das Gericht zustän-

dig, in dessen Bezirk die Einrichtung liegt.  

(6) Die Landesregierungen werden ermächtigt, zur sachdienlichen Förderung oder schnelle-

ren Erledigung die Verfahren über Unterbringungsmaßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 

durch Rechtsverordnung einem Amtsgericht für die Bezirke mehrerer Amtsgerichte zuzuwei-

sen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen 

übertragen.  

(7) Ist für die Unterbringungsmaßnahme ein anderes Gericht zuständig als dasjenige, bei 

dem eine Vormundschaft oder eine die Unterbringung erfassende Betreuung oder Pfleg-

schaft anhängig ist, so teilt dieses Gericht dem für die Unterbringungsmaßnahme zuständi-

gen Gericht die Aufhebung der Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft, den Wegfall des 

Aufgabenbereiches Unterbringung und einen Wechsel in der Person des Vormunds, Be-

treuers oder Pflegers mit; das für die Unterbringungsmaßnahme zuständige Gericht teilt dem 

anderen Gericht die Unterbringungsmaßnahme, ihre Änderung, Verlängerung und Aufhe-

bung mit.  

§ 70a 

Der Betroffene ist ohne Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit verfahrensfähig, wenn er das 

vierzehnte Lebensjahr vollendet hat. 

§ 70b 

(1) Soweit dies zur Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen erforderlich ist, bestellt 

das Gericht dem Betroffenen einen Pfleger für das Verfahren. Die Bestellung ist insbesonde-

re erforderlich, wenn nach § 68 Abs. 2 von der persönlichen Anhörung des Betroffenen ab-

gesehen werden soll. § 67a gilt entsprechend.  

(2) Bestellt das Gericht dem Betroffenen keine Pfleger für das Verfahren, so ist dies in der 

Entscheidung, durch die eine Unterbringungsmaßnahme getroffen wird, zu begründen.  

(3) Die Bestellung soll unterbleiben oder aufgehoben werden, wenn der Betroffene von ei-

nem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevollmächtigten vertreten 

wird.  

http://dejure.org/gesetze/FGG/46.html
http://dejure.org/gesetze/FGG/35b.html
http://dejure.org/gesetze/FGG/47.html
http://www.buzer.de/gesetz/1188/a16931.htm
http://www.buzer.de/gesetz/1188/a16930.htm
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(4) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird,  

1. mit der Rechtskraft der das Verfahren abschließenden Entscheidung oder  

2. mit dem sonstigen Abschluss des Verfahrens. 

§ 70 c 

Vor einer Unterbringungsmaßnahme hat das Gericht den Betroffenen persönlich anzuhören 

und sich einen unmittelbaren Eindruck von ihm zu verschaffen. Den unmittelbaren Eindruck 

verschafft sich das Gericht, soweit dies erforderlich ist, in der üblichen Umgebung des Be-

troffenen. Das Gericht unterrichtet ihn über den möglichen Verlauf des Verfahrens. Verfah-

renshandlungen nach Satz 1 sollen nicht durch einen ersuchten Richter erfolgen. Im Übrigen 

gilt § 68 Abs. 1 Satz 5, Abs. 2 bis 5 entsprechend. 

§ 70d 

1 Gesetz verweist aus 4 Artikeln auf § 70d 

(1) Vor einer Unterbringungsmaßnahme gibt das Gericht Gelegenheit zur Äußerung  

1. dem Ehegatten des Betroffenen, wenn die Ehegatten nicht dauernd getrennt leben,  

1a. dem Lebenspartner des Betroffenen, wenn die Lebenspartner nicht dauernd getrennt 

leben,  

2. jedem Elternteil und Kind, bei dem der Betroffene lebt oder bei Einleitung des Verfahrens 

gelebt hat,  

3. dem Betreuer des Betroffenen,  

4. einer von dem Betroffenen benannten Person seines Vertrauens,  

5. dem Leiter der Einrichtung, in der der Betroffene lebt, und  

6. der zuständigen Behörde.  

Das Landesrecht kann vorsehen, dass weiteren Personen und Stellen Gelegenheit zur Äu-

ßerung zu geben ist.  

(2) Ist der Betroffene minderjährig, sind die Elternteile, denen die Personensorge zusteht, der 

gesetzliche Vertreter in persönlichen Angelegenheiten und die Pflegeeltern persönlich anzu-

hören. 

§ 70e 

(1) Vor einer Unterbringungsmaßnahme nach § 70 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 3 hat das Gericht 

das Gutachten eines Sachverständigen einzuholen, der den Betroffenen persönlich zu unter-

suchen oder zu befragen hat. In den Fällen des § 70 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b und 

Nr. 3 soll der Sachverständige in der Regel Arzt für Psychiatrie sein; in jedem Fall muß er 

Arzt mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Psychiatrie sein. In den Fällen des § 70 Abs. 1 Satz 

2 Nr. 1 Buchstabe a soll der Sachverständige in der Regel Arzt für Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie und -psychotherapie sein; das Gutachten kann auch durch einen in Fragen der 

Heimerziehung ausgewiesenen Psychotherapeuten, Psychologen, Pädagogen oder Sozial-

http://www.buzer.de/gesetz/1188/a16931.htm
http://www.buzer.de/gesetz/1188/v16953.htm
http://www.buzer.de/gesetz/1188/a16949.htm
http://www.buzer.de/gesetz/1188/a16949.htm
http://www.buzer.de/gesetz/1188/a16949.htm
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pädagogen erstattet werden. Für eine Unterbringungsmaßnahme nach § 70 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 2 genügt ein ärztliches Zeugnis.  

(2) § 68b Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 

 

§ 70f 

(1) Die Entscheidung, durch die eine Unterbringungsmaßnahme getroffen wird, muss enthal-

ten  

1. die Bezeichnung des Betroffenen,  

2. die nähere Bezeichnung der Unterbringungsmaßnahme,  

3. den Zeitpunkt, zu dem die Unterbringungsmaßnahme endet, wenn sie nicht vorher verlän-

gert wird; dieser Zeitpunkt darf höchstens ein Jahr, bei offensichtlich langer Unterbringungs-

bedürftigkeit höchstens zwei Jahre nach Erlass der Entscheidung liegen,  

4. eine Rechtsmittelbelehrung.  

(2) Die Entscheidung ist auch im Falle der Ablehnung zu begründen. 

§ 70g 

(1) Entscheidungen sind dem Betroffenen stets selbst bekannt zu machen. Von der Bekann-

tmachung der Entscheidungsgründe an den Betroffenen kann abgesehen werden, wenn dies 

nach ärztlichem Zeugnis wegen erheblicher Nachteile für seine Gesundheit erforderlich ist.  

(2) Die Entscheidung, durch die eine Unterbringungsmaßnahme getroffen wird, ist auch den 

in § 70d genannten Personen und Stellen sowie dem Leiter der Einrichtung, in der der Be-

troffene untergebracht werden soll, bekannt zu machen. Der zuständigen Behörde sind die 

Entscheidungen stets bekannt zu machen, wenn ihr das Gericht im Verfahren Gelegenheit 

zur Äußerung gegeben hatte.  

(3) Die Entscheidung, durch die eine Unterbringungsmaßnahme getroffen oder abgelehnt 

wird, wird erst mit Rechtskraft wirksam. Das Gericht kann jedoch die sofortige Wirksamkeit 

anordnen. In diesem Falle wird die Entscheidung in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie und 

die Anordnung der sofortigen Wirksamkeit dem Betroffenen, dem Pfleger für das Verfahren 

oder dem Betreuer bekannt gemacht, der Geschäftsstelle des Gerichts zur Bekanntmachung 

übergeben oder einem Dritten zum Zweck des Vollzugs der Entscheidung mitgeteilt werden; 

der Zeitpunkt ist auf der Entscheidung zu vermerken.  

(4) Eine Vorführung auf Anordnung des Gerichts ist von der zuständigen Behörde durchzu-

führen.  

(5) Die zuständige Behörde hat den Betreuer, die Eltern, den Vormund oder den Pfleger auf 

ihren Wunsch bei der Zuführung zur Unterbringung nach § 70 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 zu unters-

tützen. Gewalt darf die zuständige Behörde nur auf Grund besonderer gerichtlicher Ent-

scheidung anwenden. Die zuständige Behörde ist befugt, erforderlichenfalls die Unterstüt-

zung der polizeilichen Vollzugsorgane nachzusuchen. 

http://www.buzer.de/gesetz/1188/a16949.htm
http://www.buzer.de/gesetz/1188/a16933.htm
http://www.buzer.de/gesetz/1188/a16953.htm
http://www.buzer.de/gesetz/1188/a16949.htm
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*** 

Strafprozessordnung (StPO) 

§ 128 

(1) Der Festgenommene ist, sofern er nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, unverzüglich, 
spätestens am Tage nach der Festnahme, dem Richter bei dem Amtsgericht, in dessen Be-
zirk er festgenommen worden ist, vorzuführen. Der Richter vernimmt den Vorgeführten ge-

mäß § 115 Abs. 3.  

(2) Hält der Richter die Festnahme nicht für gerechtfertigt oder ihre Gründe für beseitigt, so 
ordnet er die Freilassung an. Andernfalls erläßt er auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder, 
wenn ein Staatsanwalt nicht erreichbar ist, von Amts wegen einen Haftbefehl oder einen Un-

terbringungsbefehl. § 115 Abs. 4 gilt entsprechend.  

*** 

Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) 

§ 116 Ansprüche gegen Schadenersatzpflichtige 

(1) Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz eines Scha-

dens geht auf den Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe über, soweit dieser auf 

Grund des Schadensereignisses Sozialleistungen zu erbringen hat, die der Behebung eines 

Schadens der gleichen Art dienen und sich auf denselben Zeitraum wie der vom Schädiger 

zu leistende Schadensersatz beziehen. Dazu gehören auch  

1. die Beiträge, die von Sozialleistungen zu zahlen sind, und 

2. die Beiträge zur Krankenversicherung, die für die Dauer des Anspruchs auf Krankengeld 

unbeschadet des § 224 Abs. 1 des Fünften Buches zu zahlen wären. 

(2) Ist der Anspruch auf Ersatz eines Schadens durch Gesetz der Höhe nach begrenzt, geht 

er auf den Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe über, soweit er nicht zum Aus-

gleich des Schadens des Geschädigten oder seiner Hinterbliebenen erforderlich ist. 

*** 

Sozialgesetzbuch Elftes Buch – Soziale Pflegeversicherung (SGB 

XI) 

§ 2 Selbstbestimmung 

(1) Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen den Pflegebedürftigen helfen, trotz ihres 
Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der 
Würde des Menschen entspricht. Die Hilfen sind darauf auszurichten, die körperlichen, geis-

tigen und seelischen Kräfte der Pflegebedürftigen wiederzugewinnen oder zu erhalten.  

(2) Die Pflegebedürftigen können zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Trä-
ger wählen. Ihren Wünschen zur Gestaltung der Hilfe soll, soweit sie angemessen sind, im 

http://dejure.org/gesetze/StPO/115.html
http://dejure.org/gesetze/StPO/115.html
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Rahmen des Leistungsrechts entsprochen werden. Wünsche der Pflegebedürftigen nach 

gleichgeschlechtlicher Pflege haben nach Möglichkeit Berücksichtigung zu finden.  

(3) Auf die religiösen Bedürfnisse der Pflegebedürftigen ist Rücksicht zu nehmen. Auf ihren 
Wunsch hin sollen sie stationäre Leistungen in einer Einrichtung erhalten, in der sie durch 

Geistliche ihres Bekenntnisses betreut werden können.  

(4) Die Pflegebedürftigen sind auf die Rechte nach den Absätzen 2 und 3 hinzuweisen.  
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Anhang 2 Weiterführende Urteile 

 

BGH Urteil vom 14.7.2005, Aktenzeichen III ZR 391/04 

Die Entscheidung befasst sich mit der Frage, welche Maßnahmen für ein Altenpfle-

geheim notwendig und zumutbar sind, um seinen Pflichten aus dem Pflegevertrag 

bei erhöhter Sturzgefährdung einer Heimbewohnerin nachzukommen. 

Sachverhalt: Die Geschädigte lebte seit 1997 in dem Heim der Beklagten, wobei die 

stationäre Aufnahme durch mehrere vorangegangene Stürze erforderlich geworden 

war. Die Geschädigte hatte sich damals eine Trümmerfraktur der linken Schulter zu-

gezogen. Die Heimbewohnerin wurde auf die Möglichkeit, per Klingel Hilfe herbeizu-

holen, mehrfach hingewiesen. Von dieser Möglichkeit machte sie oftmals Gebrauch 

oder rief nach dem Pflegepersonal. An sich war die Bewohnerin bemüht, so viele 

Dinge wie möglich noch selbständig zu erledigen – insbesondere den Toilettengang. 

Ihr war mehrfach angeboten worden, in der Nacht das Bettseitenteil zu ihrem Schut-

ze hochzuziehen, was von ihr jedoch stets abgelehnt worden war. Man versuchte, 

ein Unfallrisiko dadurch zu verringern, dass der Toilettenstuhl an das Bett gestellt 

und während der Nacht das Licht im Bad brennen gelassen wurde. An drei dicht auf-

einanderfolgenden Tagen stürzte die Bewohnerin nachts, ohne sich jedoch schwer-

wiegend zu verletzen. Im März 2000 erlitt sie bei einem Sturz Frakturen des Halswir-

belkörpers. Bis zu ihrem Tod im Juni 2000 befand sie sich im Krankenhaus. 

Entscheidung: In der Entscheidung wird auf die sich aus dem Heimvertrag erge-

benden Obhutspflichten hingewiesen und das erhöhte Sturzrisiko festgestellt, das 

sich aus den drei dicht aufeinander  folgenden Stürzen ergab. Diesem Umstand hatte 

der beklagte Heimträger in einer der Situation angepassten Weise nach dem allge-

mein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse Rechnung zu tra-

gen. Das Gericht weist aber auch darauf hin, dass die Klägerin für eine mögliche 

Pflichtverletzung der Mitarbeiter  des beklagten Heimträgers die Beweislast trägt. Im 

vorliegenden Fall kommt das BGH zu dem Ergebnis, dass das Verfahren an die Vor-

instanz (OLG Dresden72) zurückzuverweisen ist, weil bisher nicht abschließend ge-

klärt wurde, ob der beklagte Heimträger diese Pflichten verletzt hat. Vor allem ging 

es um die Frage, ob die Geschädigte in der Zwischenzeit so verwirrt war (wofür keine 

Anhaltspunkte vorlagen), dass das Heim das Vormundschaftsgericht hätte benach-

richtigen müssen, damit dieses prüft, ob eine Betreuerbestellung erforderlich gewe-

sen wäre. 

 

*** 

 

                                                
72

 Vorinstanz OLG Dresden Urteil vom 23.09.2004, Aktenzeichen 7 U 753/04. 
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Schleswig-Holsteinisches OLG Urteil vom 18.6.2004, Aktenzeichen 1 U 8/04 

Das Gericht hatte das Herausfallen einer Heimbewohnerin aus dem Rollstuhl haf-

tungsrechtlich zu klären. Die Entscheidung setzt sich vorrangig mit der Frage ausei-

nander, ob das Heim verpflichtet gewesen wäre, eine Heimbewohnerin im Rollstuhl 

durch Kippstellung, mit Hilfe eines Gurtes oder durch Anziehen eines sog. Hüftpro-

tektors zu sichern oder aber zu beaufsichtigen. 

Sachverhalt: Die Bewohnerin, Jahrgang 1903, lebt seit 1998 im Heim der Beklagten. 

1999 heißt es einem Gutachten des MDK, dass die Bewohnerin nicht allein aufste-

hen könne, beim Gehen gestützt werden müsse und außerdem eine zeitliche und 

örtliche Desorientierung vorliege. Im Juni 2000 wurde die Geschädigte nach einer 

unruhigen Nacht wie immer ohne Sicherungsmaßnahmen in ihren Rollstuhl gesetzt 

und nahm im Beisein einer Fachkraft ihr Frühstück ein. Als man kurz danach nach ihr 

schaute, lag sie vor dem Rollstuhl. Bei dem Sturz hatte sie sich eine Oberschenkel-

halsfraktur zugezogen. 

Die klagende Krankenversicherung meinte, die Bewohnerin hätte fixiert werden müs-

sen, weil sie nach einer unruhigen Nacht unkonzentriert und müde gewesen sei. Die-

se Fixierung hätte auch keiner Genehmigung bedurft, weil die Betroffene aufgrund 

ihres gesundheitlichen Zustandes nicht in der Lage gewesen sei, einen Freiheitswil-

len zu bekunden. 

Entscheidung: Die Beklagte war aufgrund des Heimvertrages verpflichtet, die Be-

troffene vor vermeidbaren körperlichen Schäden zu bewahren, soweit diese Maß-

nahmen für das Heim wirtschaftlich oder aus sonstigen Gründen unzumutbar waren. 

Schon aus Gründen der Dekubitusvorbeugung war es angezeigt, die Heimbewohne-

rin nicht im Bett liegen zu lassen, sondern regelmäßig einen Positionswechsel vorzu-

nehmen. Dass dies auch nach einer schlechten Nacht geschah, führte nicht zu einer 

Pflichtverletzung. Es war auch wichtig, den Tagesablauf der Bewohnerin dem norma-

len Heimalltag anzugleichen, schon um soziale Kontakte zu ermöglichen und einen 

festen Orientierungsrahmen zu gewährleisten. Eine lückenlose Beaufsichtigung wür-

de nach Auffassung des Gerichts über den wirtschaftlich vertretbaren Rahmen eines 

Heimes hinaus gehen. 

Die von der Krankenkasse geforderten Maßnahmen wären freiheitsentziehende 

Maßnahmen gewesen. Eine freiheitsentziehende Maßnahme liegt nämlich schon 

dann vor, wenn das dem Betroffenen verbleibende Bewegungspotential durch die 

Maßnahme eingeschränkt wird. Eine solche Maßnahme hätte entweder aufgrund 

wirksamer Einwilligung oder aufgrund der Einwilligung eines rechtlichen Betreuers 

und einer richterlichen Genehmigung erfolgen können. Die Betroffene konnte auf-

grund ihrer Altersdemenz nicht mehr wirksam einwilligen. Es konnte im vorliegenden 

Fall dahinstehen, ob das Heim auf die Betreuerbestellung hätte hinwirken müssen, 

da nicht sicher ist, wie ein Betreuer entschieden hätte und der Sturz nicht auch so 

geschehen wäre. Im Jahre 2000 waren Hüftprotektoren noch nicht üblich und ein 

Hüftprotektor hätte nur mit Genehmigung des Betreuers angeschafft werden können. 
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Im Ergebnis unterlag die klagende Krankenkasse. Das Heim hatte seine Pflichten 

gegenüber der Heimbewohnerin nicht verletzt. 

 

*** 
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Anhang 4 Abkürzungsverzeichnis 

 

AG Amtsgericht 

Altenheim Altenheim - Zeitschrift für das Altenhilfemanagement 

Art.  Artikel 

Az.  Aktenzeichen 

BGB  Bürgerliches Gesetzbuch 

BGH Bundesgerichtshof 

BGHZ Bundesgerichtshof Entscheidungen in Zivilsachen 

BtPrax Betreuungsrechtliche Praxis 

BUKO-QS Bundeskonferenz zur Qualitätssicherung im Gesundheits- und Pflege-

wesen e.V. 

bzw. beziehungsweise 

d. h.  das heißt 

etc. et cetera 

FamFG Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

FamRZ Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 

FGG Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

GG Grundgesetz 

ggf. gegebenenfalls 

HeimG Heimgesetz 

Hrsg.  Herausgeber 

JZ Juristen-Zeitung 

KG Kammergericht 

LG Landgericht 

MDK Medizinischer Dienst der Krankenkassen 

OLG Oberlandesgericht 
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PflR  Pflegerecht – Zeitschrift für Rechtsfragen in der stationären und ambu-

lanten Pflege 

Rdn. Randnummer 

SGB X Sozialbuch Buch X (Verwaltungsverfahren) 

SGB XI Sozialgesetzbuch Buch XI (Pflegeversicherung) 

sog. sogenannt 

StGB  Strafgesetzbuch 

StPO  Strafprozessordnung 

vgl.  vergleiche 

WG  Wohngemeinschaft 

z. B.  zum Beispiel 

 


